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KUNDENINFORMATIONSBLATT

Wer sind wir?

Sie schließen den Versicherungsvertrag mit der ELEMENT Insurance AG. Wir sind Ihr Risikoträger
mit Sitz in Berlin:

Saarbrücker Str. 37A
10405 Berlin
Deutschland

Vorstand: Dr. Astrid Stange (Vorsitzende), Dr. Michael Bongartz, Philipp Hartz
Aufsichtsrat: Ralf Wohltmann (Vorsitzender)
Amtsgericht Charlottenburg HRB 182671B

Was ist unsere Hauptgeschäftstätigkeit?

Die Hauptgeschäftstätigkeit unseres Unternehmens ist das Versicherungsgeschäft.

Informationen zu Ihrem Vertrag

Wohin können Sie sich mit Ihren Fragen wenden?

Sie benötigen eine Auskunft, brauchen eine Bestätigung oder möchten etwas an Ihrem Vertrag
ändern?
Sagen Sie uns einfach, was wir für Sie tun können, unter:

Allgemeine Fragen:
service@advanced.ihr-versicherungsschutz.de

Schadenmeldungen:
fahrradschaden@advanced.ihr-versicherungsschutz.de

Wann kommt der Versicherungsvertrag zustande?

Der Versicherungsvertrag kommt durch Ihren Antrag zum Versicherungsvertragsabschluss und
unsere Übersendung des Versicherungsscheins an Sie (Annahme) zustande.

Welche Sprache liegt dem Vertrag zugrunde?

Der Versicherungsvertrag unterliegt dem deutschen Recht. Wir informieren Sie und
kommunizieren mit Ihnen immer in deutscher Sprache. Das gilt auch für Ihre
Versicherungsbedingungen.

mailto:%7B%7Bbrand.emailConfig.inquirySent.receiverAddress%7D%7D
mailto:%7B%7Bbrand.emailConfig.claimSent.receiverAddress%7D%7D
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Wo können Sie Ihre Ansprüche gerichtlich geltend machen?

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen die ELEMENT Insurance AG sind folgende
Gerichte zuständig:

das Gericht am Sitz unseres Unternehmens, das für Ihren Vertrag zuständig ist.
das Gericht Ihres Wohnorts oder, wenn Sie keinen festen Wohnsitz haben, am Ort Ihres 
gewöhnlichen Aufenthalts.
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Informationen zu außergerichtlichen Beschwerde- und 
Rechtsbehelfsverfahren

An wen können Sie Ihre Beschwerden richten?

Wenn Sie Anlass zur Beschwerde haben, freuen wir uns, wenn Sie sich zuerst bei uns melden, damit
wir die Probleme beheben und daraus lernen können, unter:

beschwerde@element.in

erreichen Sie unsere Kümmerer.

Sollte wider Erwarten eine Einigung mit uns nicht möglich sein, können Sie sich darüber hinaus
auch an die zuständige Aufsichtsbehörde wenden:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Bereich Versicherungen
Graurheindorfer Straße 108
53117 Bonn

Oder Sie richten Ihre Beschwerde an den Versicherungsombudsmann, der unabhängig und für
den Verbraucher kostenfrei als Schlichtungsstelle zwischen Versicherungsunternehmen und
Kunden arbeitet.

Versicherungsombudsmann e. V.
Postfach 08 06 32
10006 Berlin
Tel. 0800 3696000
beschwerde@versicherungsombudsmann.de
www.versicherungsombudsmann.de

mailto:%7B%7Bbrand.emailConfig.complaintSent.receiverAddress%7D%7D
mailto:beschwerde@versicherungsombudsmann.de
https://www.versicherungsombudsmann.de/
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Gesonderte Mitteilung nach § 28 Abs. 4 VVG über die Folgen bei 
Verletzungen von Obliegenheiten nach dem Versicherungsfall

Auskunfts- und Aufklärungsobliegenheiten

Aufgrund der mit Ihnen getroffenen vertraglichen Vereinbarungen können wir von Ihnen nach
Eintritt des Versicherungsfalls verlangen, dass Sie uns jede Auskunft erteilen, die zur Feststellung
des Versicherungsfalls oder des Umfangs unserer Leistungspflicht erforderlich ist
(Auskunftsobliegenheiten), und uns die sachgerechte Prüfung unserer Leistungspflicht insoweit
ermöglichen, als Sie uns alle Angaben machen, die zur Aufklärung des Tatbestands dienlich sind
(Aufklärungsobliegenheiten). Wir können ebenfalls verlangen, dass Sie uns Belege zur Verfügung
stellen, soweit es Ihnen zugemutet werden kann.

Leistungsfreiheit

Machen Sie entgegen der vertraglichen Vereinbarungen vorsätzlich keine oder nicht
wahrheitsgemäße Angaben oder stellen Sie uns vorsätzlich die verlangten Belege nicht zur
Verfügung, verlieren Sie Ihren Anspruch auf die Versicherungsleistung. Verstoßen Sie grob
fahrlässig gegen diese Obliegenheiten, verlieren Sie Ihren Anspruch zwar nicht vollständig, aber wir
können unsere Leistung im Verhältnis der Schwere Ihres Verschuldens kürzen. Eine Kürzung erfolgt
nicht, wenn Sie nachweisen, dass Sie die Obliegenheiten nicht grob fahrlässig verletzt haben.

Trotz Verletzung Ihrer Obliegenheiten zur Auskunft, zur Aufklärung oder zur Beschaffung von
Belegen bleiben wir jedoch insoweit zur Leistung verpflichtet, als Sie nachweisen, dass die
vorsätzliche oder grob fahrlässige Obliegenheitsverletzung weder für die Feststellung des
Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht ursächlich
war.

Verletzen Sie die Obliegenheit zur Auskunft, zur Aufklärung oder zur Beschaffung von Belegen
arglistig, werden wir in jedem Fall von unserer Verpflichtung zur Leistung frei.

Hinweis

Wenn das Recht auf die vertragliche Leistung nicht Ihnen, sondern einem Dritten zusteht, ist auch
dieser zur Auskunft, zur Aufklärung und zur Beschaffung von Belegen verpflichtet.
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Gesonderte Mitteilung über die Folgen einer Verletzung der gesetzlichen 
Anzeigepflicht nach § 19 Abs. 5 VVG

Damit wir Ihren Versicherungsantrag ordnungsgemäß prüfen können, ist es notwendig, dass Sie
die Antragsfragen gemäß §  19 VVG wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. Es sind auch
solche Umstände anzugeben, denen Sie nur geringe Bedeutung beimessen.

Angaben, die Sie nicht gegenüber dem Versicherungsvermittler machen möchten, sind
unverzüglich und unmittelbar gegenüber der ELEMENT Insurance AG in Textform nachzuholen.
Bitte beachten Sie dabei, dass Sie Ihren Versicherungsschutz gefährden, wenn Sie unrichtige oder
unvollständige Angaben machen. Nähere Einzelheiten zu den Folgen einer Verletzung der
Anzeigepflicht können Sie der nachstehenden Information entnehmen.

Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorvertragliche 
Anzeigepflicht verletzt wird?

Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes

Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, können wir vom Vertrag zurücktreten. Dies gilt
nicht, wenn Sie nachweisen, dass weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit vorliegt.

Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht haben wir kein Rücktrittsrecht, wenn wir den
Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen,
geschlossen hätten.

Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklären wir den Rücktritt nach Eintritt des
Versicherungsfalles, bleiben wir dennoch zur Leistung verpflichtet, wenn Sie nachweisen, dass der
nicht oder nicht richtig angegebene Umstand

weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles
noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht ursächlich war.

Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch, wenn Sie die Anzeigepflicht arglistig verletzt haben.

Bei einem Rücktritt steht uns der Teil des Beitrages zu, welcher bis zum Wirksamwerden der
Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

Kündigung

Wir können nicht vom Vertrag zurücktreten, wenn Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht lediglich
einfach fahrlässig oder schuldlos verletzt haben. In diesem Fall können wir den Vertrag unter
Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.

Vertragsänderung

Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht
angezeigten Gefahrumstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten, werden
die anderen Bedingungen auf unser Verlangen Vertragsbestandteil.
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Haben Sie die Anzeigepflicht fahrlässig verletzt, werden die anderen Bedingungen rückwirkend
Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht schuldlos verletzt, werden die anderen
Bedingungen erst ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.

Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag um mehr als zehn Prozent oder schließen wir
die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, können Sie den Vertrag innerhalb
eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung über die Vertragsänderung fristlos kündigen. Auf
dieses Recht werden wir Sie in unserer Mitteilung hinweisen.

Ausübung unserer Rechte

Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nur innerhalb
eines Monats schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der
Verletzung der Anzeigepflicht, die das von uns geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis
erlangen. Bei der Ausübung unserer Rechte haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere
Erklärung stützen. Zur Begründung können wir nachträglich weitere Umstände angeben, wenn für
diese die Frist nach Satz 1 nicht verstrichen ist.

Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nicht
berufen, wenn wir den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige
kannten.

Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsänderung erlöschen mit Ablauf von
fünf Jahren nach Vertragsschluss. Dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist
eingetreten sind. Die Frist beträgt zehn Jahre, wenn Sie die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig
verletzt haben.

Stellvertretung durch andere Person

Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrages durch eine andere Person vertreten, so sind bezüglich
der Anzeigepflicht, des Rücktritts, der Kündigung, der Vertragsänderung und der Ausschlussfrist für
die Ausübung unserer Rechte die Kenntnis und Arglist Ihres Stellvertreters als auch Ihre eigene
Kenntnis und Arglist zu berücksichtigen. Sie können sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht
vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder Ihrem Stellvertreter
noch Ihnen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.
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Was ist nicht versichert?
Nicht versichert sind z.B.:

Schäden, die nicht die Funktion der 
Sache beeinträchtigen (z.B. 
Schrammen oder Schäden an der 
Lackierung).
Schäden durch Rost oder Oxidation.
Schäden, für die ein Dritter vertraglich 
einzustehen hat als Hersteller, 
Verkäufer, aus Reparaturauftrag oder 
sonstigem vertraglichen Verhältnis.
Verlieren, Stehen- oder Liegenlassen 
des Fahhrades oder Pedelecs/E-Bikes 
sowie Diebstahlschäden, wenn das 
Fahrrad oder Pedelec/E-Bike nicht 
gegen Diebstahl gesichert wurde.

Gibt es Deckungsbeschränkungen?
Nicht alle denkbaren Fälle sind versichert. 
Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen 
sind z.B.:

Schäden, die vorsätzlich herbeigeführt 
wurden.
Serienschäden sowie Rückrufaktionen 
seitens des Herstellers.
Schäden, die bei der Teilnahme an 
Radsportveranstaltungen, 
einschließlich der dazugehörigen 
Trainings- und Übungsfahrten sowie 
bei Fahrten zur Erzielung einer 
Höchstgeschwindigkeit entstehen.
Wir erstatten die angefallenen, 
notwendigen Reparaturkosten, die die 
Funktions- und Verkehrstüchtigkeit 
wiederherstellen, maximal die 
vereinbarte Versicherungssumme.

Was ist versichert?

Versichert ist das in Ihrem 
Versicherungsschein bezeichnete 
Fahrrad oder Pedelec/E-Bike inklusive 
der fest damit verbundenen und zur 
Funktion gehörenden Teile.

Versicherte Gefahren

Diebstahl (sofern vereinbart)

Versicherungsschutz besteht z.B bei

Diebstahl, Teilediebstahl (auch Akku)
Einbruchdiebstahl oder Raub

Beschädigung

Versicherungsschutz besteht bei 
Beschädigung oder Zerstörung durch z.B.:

Unfall
Fall- oder Sturzschäden
Vandalismus
Brand, Blitzschlag, Explosion
Bedienungsfehler
Feuchtigkeits- und Elektronikschäden an 
Akku, Motor und Steuerungsgeräten
Verschleiß (sofern vereinbart)

Versicherte Kosten
Versichert sind die infolge eines 
Versicherungsfalls notwendigen, 
angefallenen Reparaturkosten, maximal in 
Höhe der vereinbarten Versicherungssumme. 
Im Falle eines Abhandenkommens der 
versicherten Sache oder eines Totalschadens 
erstatten wir die angefallenen Kosten für eine 
Ersatzbeschaffung in gleicher Art und Güte, 
maximal in Höhe der vereinbarten 
Versicherungssumme.

Produkt: Advanced Care PremiumUnternehmen: ELEMENT Insurance AG

Advanced Care Premium
Informationsblatt zu Versicherungsprodukten

Dieses Informationsblatt dient nur Ihrer Information und gibt Ihnen einen kurzen Überblick über die angebotene
Versicherung. Die Informationen sind jedoch nicht abschließend. Vollständige Informationen finden Sie in Ihren
Vertragsunterlagen (Versicherungsantrag, Versicherungsschein, Versicherungsbedingungen). Damit Sie umfassend
informiert sind, lesen Sie bitte alle Unterlagen durch.

Um welche Art von Versicherung handelt es sich?
Wir bieten Ihnen die Fahrradversicherung "Advanced Care Premium" an. Diese schützt Sie vor den finanziellen
Folgen der Beschädigung, Zerstörung oder, je nach Vereinbarung, des Diebstahls Ihres Fahrrades oder Pedelecs/E-
Bikes.

Versicherte Gefahren

Versicherte Kosten
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Wie kann ich den Vertrag kündigen?
Sie oder wir können jeweils zum Ende des Versicherungsjahres, frühestens jedoch zum vereinbarten 
Ablauf mit einer Frist von 3 Monaten kündigen. Sie oder wir können auch kündigen, wenn wir eine 
Leistung erbracht haben oder wenn Sie Klage gegen uns auf Leistung erhoben haben. Dann endet der 
Vertrag schon vor Ende der vereinbarten Dauer.

Wann beginnt und wann endet die Deckung?
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. 
Voraussetzung ist, dass Sie den ersten Versicherungsbeitrag gezahlt haben. Anderenfalls beginnt der 
Versicherungsschutz mit der Zahlung.
Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mindestens einem Jahr? Dann verlängert er sich automatisch um jeweils 
ein Jahr.
Ausnahme: Sie oder wir haben den Vertrag gekündigt.

Wann und wie zahle ich?
Den ersten Beitrag müssen Sie spätestens zwei Wochen nach Erhalt des Versicherungsscheins zahlen. 
Wann Sie die weiteren Beiträge zu zahlen haben, ist im Versicherungsschein genannt. Die Beiträge 
werden jährlich im Voraus gezahlt. Sie müssen uns ermächtigen den Beitrag, entsprechend Ihrer 
gewählten Zahlweise (z.B. SEPA oder Kreditkarte), einzuziehen.

Welche Verpflichtungen habe ich?
Es bestehen beispielsweise folgende Pflichten:

Wo bin ich versichert?

Der Versicherungsschutz gilt weltweit.

Sie müssen alle Fragen im Antragsformular wahrheitsgemäß und vollständig beantworten.·
Den Erstbeitrag und die Folgebeiträge müssen Sie rechtzeitig und vollständig bezahlen.·
Zeigen Sie uns jeden Schaden unverzüglich an und holen unsere Weisungen ein, bevor Sie weiter 
handeln.

·

Sie müssen alles vermeiden, was zu unnötigen Kosten führen könnte (Schadenminderungspflicht) 
und uns durch wahrheitsgemäße Schadenberichte bei der Schadenermittlung/ -regulierung 
unterstützen.

·
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Allgemeine Versicherungsbedingungen für die  

Fahrradversicherung – Advanced Care Premium 
(AVF 09-2023ad) 

Risikoträger: ELEMENT Insurance AG 

Hinweise zum Aufbau und zur Anwendung  

Teil A enthält Regelungen zur Ausgestaltung des Versicherungsschutzes. 

- Abschnitt A1 regelt den Umfang des Versicherungsschutzes.

- Abschnitt A2 regelt den Umfang für das Fahrradzubehör und -gepäck.

- Abschnitt A3 enthält weitere Bestimmungen und besondere Obliegenheiten.

Teil B enthält Regelungen über allgemeine Rechte und Pflichten der Vertragsparteien. 

- Abschnitt B1 regelt Beginn des Versicherungsschutzes und Beitragszahlung.

- Abschnitt B2 regelt Dauer und Ende des Vertrags/Kündigung.

- Die Abschnitte B3 und B4 enthalten weitere Obliegenheiten und Bestimmungen.

Maßgeblich für den Versicherungsschutz sind der gesamte Bedingungstext, der Versicherungs-
schein und seine Nachträge. 
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Teil A 

A1 Umfang des Versicherungsschutzes 

A1-1 Versicherte Sachen 

A1-1.1 Versichert ist das im Versicherungsschein und durch Kaufnachweis (Händlerkaufbeleg 
bzw. Privatkaufvertrag im Original, ausgestellt auf den Namen des Versicherungsneh-
mers) bezeichnete Fahrrad oder Pedelec/E-Bike. 

Dazu gehören alle fest mit dem Fahrrad oder Pedelec/E-Bike verbundenen und zur 
Funktion des Fahrrades gehörenden Teile wie Sattel, Lenker, Lampen und Gepäckträ-
ger sowie das verwendete Schloss.  

A1-1.2 Versicherbar sind ausschließlich privat genutzte Fahrräder und Pedelecs/E-Bikes – 
nachfolgend auch „Fahrrad“ genannt - mit einer limitierten Tretunterstützung oder 
Hilfsmotor mit einer Höchstgeschwindigkeit von maximal 25 km/h und einer Motor-
leistung von maximal 250 Watt, die bei Antragsstellung nicht älter als 5 Jahre sind. 
Berechnungsgrundlage hierfür ist das Rechnungsdatum der ersten Verkaufsrechnung 
(Kaufbeleg).  

A1-1.3 Für lose mit dem Fahrrad verbundenes Zubehör oder Gepäck besteht Versicherungs-
schutz nach Abschnitt A2. 

A1-1.4 Nicht versichert sind: 

(1) Velomobile / vollverkleidete Fahrräder;
(2) Dirt-Bikes;
(3) Eigenbauten;
(4) Fahrräder ohne Händlerkaufbeleg bzw. Privatkaufvertrag im Original;
(5) Fahrräder für die eine Versicherungspflicht besteht;
(6) Gewerblich genutzte Fahrräder;
(7) Umbauten (Fahrräder, bei denen die nachträglich angebrachten oder ausge-

tauschten Fahrradteile 20 % des ursprünglichen Händlerverkaufspreises über-
steigen).

A1-2 Versicherte Gefahren und Schäden 

A1-2.1 Diebstahl 

Wir leisten bei: 

(1) Verlust des Fahrrades durch Diebstahl, Einbruchdiebstahl oder Raub;
(2) Diebstahl von fest mit dem Fahrrad verbundenen Teilen (auch Akkus);
(3) Diebstahl des Akkus an Ladestationen;
(4) Diebstahl des Fahrrades aus einem abgestellten Kraftfahrzeug.

Versicherungsschutz besteht, sofern das Kraftfahrzeug ver- bzw. abgeschlossen
ist. Versicherungsschutz besteht auch bei Diebstahl aus daran angebrachten, mit
Verschluss gesicherten Fahrradträgern, sofern das Fahrrad fest mit dem Fahr-
radträger verbunden ist (z. B. mit einem Schloss gemäß A3-3.1 (1)).
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A1-2.2 Beschädigungen 

Wir leisten bei Beschädigungen infolge von: 

(1) Unfall;
(2) Unfall eines Transportmittels (dies gilt nicht für Fahrräder, die bei einem Trans-

portunternehmen aufgegeben wurden);
(3) Vandalismus (mut- oder böswillige Beschädigung oder Zerstörung durch unbe-

kannte Dritte);
(4) Fall- oder Sturzschäden;
(5) Brand, Explosion;
(6) Blitzschlag;
(7) Elementargefahren (insbesondere Sturm, Hagel, Überschwemmung, Lawinen

und Erdrutsch);
(8) Einwirken von Tieren;
(9) Bedienungsfehler/unsachgemäße Handhabung;
(10) Material-, Produktions- und Konstruktionsfehlern nach Ablauf der gesetzlichen

Gewährleistungsfrist von 24 Monaten;
(11) Feuchtigkeitsschäden an Akku, Motor und Steuerungsgeräten;
(12) Elektronikschäden (Kurzschluss, Induktion, Überspannung) an Akku, Motor und

Steuerungsgeräten;
(13) Verschleiß

Beschädigungen infolge von Verschleiß sind nur versichert, wenn das Fahrrad
(inkl. Akku und Motor) zum Schadenzeitpunkt nicht älter als 5 Jahre ist. Berech-
nungsgrundlage hierfür ist das Rechnungsdatum der ersten Verkaufsrechnung
des Fahrrades.

Die Kosten für den Austausch des Akkus infolge von Verschleiß werden nur
dann erstattet, wenn die vom Hersteller angegebene technische Leistungskapa-
zität dauerhaft um 50 % unterschritten wird.

Bei gebrauchten Fahrrädern gilt eine Wartezeit von 6 Monaten, d.h. der Versi-
cherungsschutz beginnt nach Ablauf von 6 Monaten, gerechnet von dem im Ver-
sicherungsschein angegebenen Versicherungsbeginn.

A1-3 Ausschlüsse 

A1-3.1 Besondere Ausschlüsse 

A1-3.1.1 Nicht versichert sind Verlieren, Stehen- oder Liegenlassen des Fahrrades oder Dieb-
stahlschäden, wenn das Fahrrad nicht gemäß A3-3.1 gegen Diebstahl gesichert wurde. 

A1-3.1.2 Nicht versichert bei Beschädigungen gemäß Ziffer A1-2.2 sind Schäden 

(1) die nicht die Funktion der Sache beeinträchtigen (z. B. Schrammen oder Schäden
an der Lackierung sowie Verschmutzungen);

(2) durch Rost oder Oxidation;
(3) für die ein Dritter vertraglich einzustehen hat als Hersteller, Verkäufer, aus Repa-

raturauftrag oder sonstigem vertraglichen Verhältnis;
(4) infolge von Manipulationen des Antriebssystems oder durch nicht fachgerechte

Ein- oder Umbauten sowie unsachgemäßer Reparaturen sowie ungewöhnliche,
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insbesondere nicht den Herstellervorgaben entsprechende Verwendung oder 
Reinigung des Fahrrades; 

(5) durch Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, Rebellion, innere Unruhen,
Terrorismus;

(6) durch Kernenergie, nukleare Strahlung oder radioaktive Substanzen;

A1-3.2 Allgemeine Ausschlüsse

Generell nicht versichert sind

(1) Schäden, die vorsätzlich herbeigeführt worden sind;
(2) Serienschäden sowie Rückrufaktionen seitens des Herstellers;
(3) Schäden, die bei der Teilnahme an Radsportveranstaltungen, einschließlich der

dazugehörigen Trainings- und Übungsfahrt sowie bei Fahrten zu Erzielung einer
Höchstgeschwindigkeit entstehen;

(4) Schäden durch Downhill-Fahrten;
(5) Schäden infolge von Fahruntüchtigkeit nach Alkoholkonsum mit einem Blutalko-

holgehalt von mehr als 1,10 ‰ (Promille) oder Einnahme anderer berauschender
Mittel;

(6) Preissteigernde Umbauten, die dem Versicherer nicht mitgeteilt wurden.

A1-4 Leistungsumfang 

A1-4.1 Entschädigung bei Diebstahl nach A1-2.1 

Wir erstatten bei Diebstahl oder Teilediebstahl die tatsächlich angefallenen Kosten für 
eine Ersatzbeschaffung in gleicher Art und Güte (Neuwert), maximal in Höhe der ver-
einbarten Versicherungssumme. 

A1-4.2 Entschädigung bei Beschädigung nach A1-2.2 

Wir erstatten die angefallenen, notwendigen Reparaturkosten (Ersatzteile in gleicher 
Art und Güte und Arbeitslohn), die die Funktions- und Verkehrstüchtigkeit wiederher-
stellen, maximal die vereinbarte Versicherungssumme. 

A2 Fahrradzubehör und -gepäck 

A2-1 Versicherte Sachen 

Wir versichern folgendes, lose mit dem Fahrrad verbundenes Fahrradzubehör und Ge-
päck: 

Anhänger, Kartenmaterial, Schloss, Beleuchtung, Kilometerzähler, Schlafsack, Fahrrad-
kompass, Kindersitz, Schleppstange, Fahrradkorb, Kleidung, Spiegel, Fahrradschloss, 
Klingel, Steckschutzblech, Fahrradtasche, Kochgeschirr, Tachometer (keine Multifunk-
tionsgeräte), Fahrradwimpel, Luftmatratze, Helm, Luftpumpe, Trinkflasche, Hygiene-
artikel, Reflektor, Werkzeug / Flickzeug, Isomatte, Regenschutzplane, Werkzeugta-
sche, Kartenhalter, Sattelkissen und Zelt. 
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A2-2 Versicherte Gefahren und Schäden 

(1) Wir leisten Entschädigung, wenn während des Gebrauchs des versicherten Fahr-
rades das transportierte oder angebrachte Fahrradzubehör und -gepäck durch
eine versicherte Gefahr nach A1-2 abhandenkommt, beschädigt oder zerstört
wird. Helme und Kleidung werden auch dann erstattet, wenn sie während Nut-
zung des versicherten Fahrrades beschädigt oder zerstört werden.

(2) Nicht versichert sind Schäden durch Vergessen, Liegen-, Hängen-, Stehenlassen
oder Verlieren.

A2-3 Leistungsumfang 

Die Entschädigung erfolgt zum Neuwert und ist auf 100 % der Versicherungssumme 
begrenzt.  

A3 Gemeinsame Regelungen 

A3-1 Geltungsbereich 

Der Versicherungsschutz gilt weltweit. 

A3-2 Regelung zur Versicherungssumme  

(1) Versicherungssumme ist der von Ihnen aufgegebene und im Versicherungsschein
dokumentierte Kaufpreis (Neupreis).

(2) Die Versicherungssumme setzt sich zusammen aus dem Kaufpreis des Fahrrads
(inkl. MwSt.) einschließlich der fest mit dem Fahrrad verbundenen und zur Funk-
tion gehörenden Teile sowie dem lose mit dem Rad verbundenen Zubehör und
Gepäck gemäß A2-1 zum Zeitpunkt des Erstkaufs.

(3) Kann bei gebrauchten Fahrrädern der Kaufpreis zum Zeitpunkt des Erstkaufs nicht
ermittelt werden, kann abweichend von A3-2 (1) bei gebrauchten Fahrrädern der
Kaufpreis zum Zeitpunkt des Erwerbs als Grundlage der Versicherungssumme an-
gesetzt werden.

A3-3 Besondere Obliegenheiten 

A3-3.1 Vor Eintritt des Versicherungsfalles 

Sie sind verpflichtet,  
(1) das versicherte Fahrrad bei Nichtgebrauch zum Schutz gegen Diebstahl jederzeit

mit einem eigenständigen verkehrsüblichen Schloss (kein Zahlenschloss) zu si-
chern.

(2) das versicherte Fahrrad jederzeit nach Vorgabe des Herstellers in einem ord-
nungsgemäßen Zustand zu halten;

(3) den Anschaffungsbeleg des versicherten Fahrrades, der etwaigen versicherten
festmontierten Anbauteile sowie des Fahrradzubehörs/-gepäcks für die Dauer
des Versicherungsverhältnisses aufzubewahren;

(4) das versicherte Fahrrad bei der Polizei, beim Fachhändler oder beim Allgemeinen
Deutschen Fahrrad Club e. V. (ADFC) codieren zu lassen, sofern es keine Rahmen-
nummer hat.
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A3-3.2 Nach Eintritt des Versicherungsfalles 

Sie haben nach Eintritt des Versicherungsfalles 

(1) uns den Schadeneintritt unverzüglich anzuzeigen, unsere Weisungen einzuholen
und zu befolgen sofern dies zumutbar ist;

(2) uns den Anschaffungsbeleg für das versicherte Fahrrad, fest montierter Anbau-
teile sowie Fahrradzubehör und -gepäck einzureichen;

(3) Schäden durch strafbare Handlungen unverzüglich der nächsten zuständigen oder
erreichbaren Polizeidienststelle anzuzeigen und uns die polizeiliche Anzeigebestä-
tigung einzureichen;

(4) uns auf Verlangen jede Auskunft in Textform (z. B. E-Mail oder Brief) zu erteilen
und alle Nachweise zu übersenden, die zur Feststellung des Versicherungsfalles
oder des Umfanges unserer Leistungspflicht erforderlich sind sowie jede Unter-
suchung über Ursache und Höhe des Schadens und über den Umfang der Ent-
schädigungspflicht zu gestatten;

(5) alles zu vermeiden, was zu unnötigen Kosten führen könnte (Schadenminderungs-
pflicht);

(6) uns einen Kostenvoranschlag zur Prüfung vorzulegen, sobald die gesamten Repa-
raturkosten voraussichtlich 500 EUR übersteigen.

A3-3.3 Rechtsfolgen von Obliegenheitsverletzungen 

Verletzen Sie eine Obliegenheit nach A3-3.1 oder A3-3.2 vorsätzlich, sind wir von der 
Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit sind 
wir berechtigt, unsere Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere Ihres 
Verschuldens entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit haben Sie zu 
beweisen. 

A3-4 Wieder aufgefundene Sachen 

A3-4.1 Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermittelt, so haben Sie uns dies nach 
Kenntniserlangung unverzüglich schriftlich anzuzeigen. 

A3-4.2 Haben Sie den Besitz einer abhanden gekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für 
diese Sache eine Entschädigung geleistet worden ist, so haben Sie die Entschädigung 
zurückzuzahlen oder Ihre wiederaufgefundene Sache uns zur Verfügung zu stellen. Sie 
haben dieses Wahlrecht innerhalb eines Monats nach Empfang unserer schriftlichen 
Aufforderung auszuüben. Nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist geht das Wahlrecht 
auf uns über. 

A3-5 TechnologiePlus 

Sind in einem Versicherungsfall die versicherte Sache oder serienmäßig hierfür her-
gestellte Ersatzteile gleicher Art und Güte nicht mehr zu beziehen, werden die Wie-
derbeschaffungs- bzw. Wiederherstellungskosten für die nächsthöhere am Markt 
noch erhältliche Leistungsklasse bis zu 125 % der Versicherungssumme ersetzt. 
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A3-6 Innovationsgarantie 

Werden die der Fahrradversicherung im Neugeschäft für diesen Tarif zugrundeliegen-
den Bedingungen ausschließlich zu Ihrem Vorteil und ohne Mehrbeitrag geändert, so 
gelten die neuen Bedingungen mit sofortiger Wirkung auch für diesen Vertrag. 



Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Fahrradversicherung – Advanced Care Premium Seite 10 von 22 

Teil B 

B1 Beginn des Versicherungsschutzes, Beitragszahlung 

B1-1 Beginn des Versicherungsschutzes 

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeit-
punkt. Dies gilt vorbehaltlich der Regelungen über die Folgen verspäteter Zahlung 
oder Nichtzahlung des Erst- oder Einmalbeitrags.  

B1-2 Beitragszahlung, Versicherungsperiode 

B1-2.1 Beitragszahlung  

Die Beiträge werden durch laufende Zahlungen jährlich im Voraus gezahlt. 

B1-2.2 Versicherungsperiode  

Die Versicherungsperiode beträgt ein Jahr. Das gilt auch, wenn die vereinbarte Ver-
tragsdauer länger als ein Jahr ist. Ist die vereinbarte Vertragsdauer kürzer als ein Jahr, 
so entspricht die Versicherungsperiode der Vertragsdauer.  

B1-3 Fälligkeit des Erstbeitrags, Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung 

B1-3.1 Fälligkeit des Erstbeitrags 

Der erste Beitrag ist unverzüglich nach dem Zeitpunkt des vereinbarten und im Versi-
cherungsschein angegebenen Versicherungsbeginns zu zahlen. Dies gilt unabhängig 
von dem Bestehen eines Widerrufrechts.  

Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor Vertragsschluss, ist der 
erste Beitrag unverzüglich nach Vertragsschluss zu zahlen.  

Zahlen Sie nicht unverzüglich nach dem in Absatz 1 oder 2 bestimmten Zeitpunkt, be-
ginnt der Versicherungsschutz erst, nachdem die Zahlung veranlasst ist.  

Weicht der Versicherungsschein von Ihrem Antrag oder getroffenen Vereinbarungen 
ab, ist der erste Beitrag frühestens einen Monat nach Zugang des Versicherungs-
scheins zu zahlen.  

B1-3.2 Unser Rücktrittsrecht bei Zahlungsverzug 

Wird der erste Beitrag nicht rechtzeitig nach B1-3.1 gezahlt, so können wir vom Ver-
trag zurücktreten, solange Sie die Zahlung nicht veranlasst haben.  

Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn Sie die Nichtzahlung nicht zu vertreten haben. 

B1-3.3 Unsere Leistungsfreiheit  

Wenn Sie den ersten Beitrag nicht rechtzeitig nach B1-3.1 zahlen, sind wir für einen 
vor Zahlung des Beitrags eingetretenen Versicherungsfall nicht zur Leistung verpflich-
tet. Voraussetzung ist, dass wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform (z. B. E-
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Mail oder Brief) oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese 
Rechtsfolge der Nichtzahlung des Beitrags aufmerksam gemacht haben.  

Die Leistungsfreiheit tritt nur ein, wenn Sie die Nichtzahlung zu vertreten haben. 

B1-4 Folgebeitrag  

B1-4.1 Fälligkeit  

Ein Folgebeitrag wird jeweils zu Jahresbeginn oder zu einem anderen vereinbarten 
Zeitpunkt fällig.  

Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zur Fälligkeit veranlasst wird. 

B1-4.2 Verzug und Schadensersatz 

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, geraten Sie ohne Mahnung in Verzug. 
Dies gilt nur, wenn Sie die verspätete Zahlung zu vertreten haben.  

Sind Sie mit der Zahlung eines Folgebeitrags in Verzug, sind wir berechtigt, Ersatz des 
uns durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.  

B1-4.3 Mahnung 

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, können wir Sie auf Ihre Kosten in Text-
form (z. B. E-Mail oder Brief) zur Zahlung auffordern und eine Zahlungsfrist bestimmen 
(Mahnung). Die Zahlungsfrist muss mindestens zwei Wochen ab Zugang der Zahlungs-
aufforderung betragen.  

Die Mahnung ist nur wirksam, wenn wir je Vertrag die rückständigen Beträge des Bei-
trags sowie der Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffern und auf die Rechtsfolgen 
(Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht) hinweisen.  

B1-4.4 Leistungsfreiheit nach Mahnung 

Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist ein Versicherungsfall ein 
und sind Sie bei Eintritt des Versicherungsfalles mit der Zahlung des Beitrags oder der 
Zinsen oder Kosten in Verzug, so sind wir von der Verpflichtung zur Leistung frei.  

B1-4.5 Kündigung nach Mahnung 

Sind Sie mit der Zahlung der geschuldeten Beiträge in Verzug, können wir nach Ablauf 
der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist den Vertrag ohne Einhaltung einer Kün-
digungsfrist mit sofortiger Wirkung kündigen.  

Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist verbunden werden. Mit 
Fristablauf wird die Kündigung wirksam, wenn Sie zu diesem Zeitpunkt mit der Zah-
lung in Verzug sind. Hierauf sind Sie bei der Kündigung ausdrücklich hinzuweisen.  

B1-4.6 Zahlung des Beitrags nach Kündigung 

Die Kündigung wird unwirksam, wenn die Zahlung innerhalb eines Monats nach der 
Kündigung veranlasst wird. Wenn die Kündigung mit der Zahlungsfrist verbunden 
worden ist, wird sie unwirksam, wenn die Zahlung innerhalb eines Monats nach Frist-
ablauf veranlasst wird.  
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Unsere Leistungsfreiheit nach B1-4.4 bleibt bis zur Zahlung bestehen. 

B1-5 Bezahlverfahren 

B1-5.1 Ihre Pflichten 

Um den Beitrag rechtzeitig zu zahlen, ist, unabhängig von der gewählten Zahlungsme-
thode (z.B. SEPA-Lastschrift), zum Zeitpunkt der Fälligkeit des Beitrags für eine aus-
reichende Deckung des zu belastendenden Kontos zu sorgen. 

Konnte der fällige Beitrag ohne Ihr Verschulden von uns nicht eingezogen werden, ist 
die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach einer in Textform 
(z. B. E-Mail oder Brief) abgegebenen Zahlungsaufforderung von uns erfolgt. 

B1-5.2 Fehlgeschlagene Abbuchung 

Haben Sie es zu vertreten, dass ein oder mehrere Beiträge trotz wiederholtem Abbu-
chungsversuch nicht eingezogen werden können, sind wir berechtigt, das vereinbarte 
Abbuchungsverfahren in Textform (z. B. E-Mail oder Brief) zu kündigen. 

Wir haben in der Kündigung darauf hinzuweisen, dass Sie verpflichtet sind, den aus-
stehenden Beitrag und zukünftige Beiträge selbst zu übermitteln. 

Von Kreditinstituten erhobene Bearbeitungsgebühren für fehlgeschlagenen Abbu-
chungen können Ihnen in Rechnung gestellt werden. 

B1-6 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 

B1-6.1 Allgemeiner Grundsatz  

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrags steht uns nur derjenige Teil des Beitrags zu, 
der dem Zeitraum entspricht, in dem der Versicherungsschutz bestanden hat.  

B1-6.2 Beitrag oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt, Anfechtung und fehlendem 
versicherten Interesse  

B1-6.2.1 Widerrufen Sie Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen, haben wir nur den auf 
die Zeit nach Zugang der Widerrufserklärung entfallenden Teil der Beiträge zu erstat-
ten. Voraussetzung ist, dass wir in der Widerrufsbelehrung auf das Widerrufsrecht, die 
Rechtsfolgen des Widerrufs und den zu zahlenden Betrag hingewiesen und Sie zuge-
stimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor Ende der Widerrufsfrist beginnt.  

Ist die Widerrufsbelehrung nach Satz 2 unterblieben, haben wir zusätzlich den für das 
erste Versicherungsjahr gezahlten Beitrag zu erstatten. Dies gilt nicht, wenn Sie Leis-
tungen aus dem Versicherungsvertrag in Anspruch genommen haben.  

B1-6.2.2  Treten wir wegen Verletzung einer vorvertraglichen Anzeigepflicht vom Versiche-
rungsvertrag zurück, so steht uns der Beitrag bis zum Zugang der Rücktrittserklärung 
zu.  

Wird der Versicherungsvertrag durch unseren Rücktritt beendet, weil der einmalige 
oder der erste Beitrag nicht rechtzeitig gezahlt worden ist, so steht uns eine angemes-
sene Geschäftsgebühr zu.  
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B1-6.2.3  Wird der Versicherungsvertrag durch Anfechtung von uns wegen arglistiger Täu-
schung beendet, so steht uns der Beitrag bis zum Zugang der Anfechtungserklärung 
zu.  

B1-6.2.4  Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung vollständig und dau-
erhaft weg, steht uns der Beitrag zu, den wir hätten beanspruchen können, wenn die 
Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem wir vom Weg-
fall des Interesses Kenntnis erlangt haben.  

B1-6.2.5  Sie sind nicht zur Zahlung des Beitrags verpflichtet, wenn das versicherte Interesse bei 
Beginn der Versicherung nicht besteht, oder wenn das Interesse bei einer Versiche-
rung, die für ein künftiges Unternehmen oder für ein anderes künftiges Interesse ge-
nommen ist, nicht entsteht. Wir können jedoch eine angemessene Geschäftsgebühr 
verlangen.  

Haben Sie ein nicht bestehendes Interesse in der Absicht versichert, sich dadurch ei-
nen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Uns steht 
in diesem Fall der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem wir von den die Nichtigkeit 
begründenden Umständen Kenntnis erlangen. 

B2 Dauer und Ende des Vertrags/Kündigung 

B2-1 Dauer und Ende des Vertrags 

B2-1.1 Vertragsdauer 

Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebenen Zeitraum abgeschlossen. 

B2-1.2 Stillschweigende Verlängerung  

B2-1.2.1 Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag um 
jeweils ein Jahr. Er verlängert sich nicht, wenn einer der Vertragsparteien rechtzeitig 
eine Kündigung zugegangen ist.   

B2-1.2.3 Der Vertrag kann von Ihnen oder uns jeweils zum Ende des Versicherungsjahres, frü-
hestens jedoch zum vereinbarten Ablauf mit einer Frist von drei Monaten gekündigt 
werden. Unsere Kündigung wird nur wirksam, wenn sie Ihnen bzw. uns spätestens drei 
Monate vor dem Kündigungstermin in Textform (z. B. E-Mail oder Brief) zugegangen 
ist. 

B2-1.3 Wegfall des versicherten Interesses 

Fällt ein versichertes Interesse nach dem Beginn der Versicherung vollständig und dau-
erhaft weg, endet der Vertrag bezüglich dieses Interesses zu dem Zeitpunkt, zu dem 
wir vom Wegfall des Interesses Kenntnis erlangen.  

Als Wegfall des versicherten Interesses gilt die willentliche Weggabe (Verkauf, Ver-
schenkung) des versicherten Fahrrades.  
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B2-2 Kündigung nach Versicherungsfall 

B2-2.1 Kündigungsrecht  

Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der Vertragsparteien den Ver-
sicherungsvertrag kündigen. Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Textform (z. 
B. E-Mail oder Brief) spätestens einen Monat nach der Zahlung, der Ablehnung oder
der Zustellung der Klage zugegangen sein.

B2-2.2 Kündigung durch Sie 

Kündigen Sie, wird Ihre Kündigung mit ihrem Zugang bei uns wirksam. 

Sie können jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spä-
testens jedoch zum Ende der laufenden Versicherungsperiode, wirksam wird.  

B2-2.3 Kündigung durch uns  

Eine Kündigung von uns wird einen Monat nach ihrem Zugang bei Ihnen wirksam. 

B3 Anzeigepflicht, Gefahrerhöhung, andere Obliegenheiten 

B3-1 Anzeigepflichten von Ihnen oder Ihres Vertreters bis zum Vertragsschluss  

B3-1.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über gefahrerhebliche Umstände 

Sie haben uns bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung alle Ihnen bekannten Gefahrum-
stände anzuzeigen, nach denen wir in Textform (z. B. E-Mail oder Brief) gefragt haben 
und die für unseren Entschluss erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt 
zu schließen. Diese Anzeigepflicht gilt auch dann, wenn wir Sie nach Ihrer Vertragser-
klärung, aber vor der Vertragsannahme Fragen im Sinn von Satz 1 in Textform stellen. 

Wird der Vertrag von einem Vertreter von Ihnen geschlossen, so sind bei der Anwen-
dung von Absatz 1 und B3-1.2 sowohl die Kenntnis und die Arglist des Vertreters als 
auch die Kenntnis und die Arglist von Ihnen zu berücksichtigen.  

Sie können sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig 
verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder Ihnen noch Ihrem Vertreter Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.  

B3-1.2  Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht  

B3-1.2.1  Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes 

Verletzen Sie Ihre Anzeigepflicht nach B3-1.1 Absatz 1, können wir vom Vertrag zu-
rücktreten. Im Fall des Rücktritts besteht auch für die Vergangenheit kein Versiche-
rungsschutz.  

Wir haben jedoch kein Rücktrittsrecht, wenn Sie nachweisen, dass Sie die unrichtigen 
oder unvollständigen Angaben weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gemacht haben. 
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Unser Rücktrittsrecht wegen grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht besteht 
nicht, wenn Sie nachweisen, dass wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht ange-
zeigten Umstände zu gleichen oder anderen Bedingungen geschlossen hätten.  

Treten wir nach Eintritt des Versicherungsfalles zurück, dürfen wir den Versicherungs-
schutz nicht versagen, wenn Sie nachweisen, dass der unvollständig oder unrichtig an-
gezeigte Umstand weder für den Eintritt des Versicherungsfalles noch für die Feststel-
lung oder den Umfang der Leistung ursächlich war. Auch in diesem Fall besteht aber 
kein Versicherungsschutz, wenn Sie die Anzeigepflicht arglistig verletzt haben.  

B3-1.2.2  Kündigung 

Verletzen Sie Ihre Anzeigepflicht nach B3-1.1 Absatz 1 leicht fahrlässig oder schuldlos, 
können wir den Vertrag kündigen.  

Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn Sie nachweisen, dass wir den Vertrag 
auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu gleichen oder anderen Bedin-
gungen geschlossen hätten.  

B3-1.2.3  Vertragsänderung 

Haben Sie Ihre Anzeigepflicht nach B3-1.1 Absatz 1 nicht vorsätzlich verletzt und hät-
ten wir bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände den Vertrag auch zu an-
deren Bedingungen geschlossen, so werden die anderen Bedingungen auf unser Ver-
langen rückwirkend Vertragsbestandteil. Bei einer von Ihnen unverschuldeten Pflicht-
verletzung werden die anderen Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperiode 
Vertragsbestandteil.  

Erhöht sich durch eine Vertragsänderung der Beitrag um mehr als zehn Prozent oder 
schließen wir die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, so kön-
nen Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung ohne Ein-
haltung einer Frist kündigen. In dieser Mitteilung haben wir Sie auf Ihr Kündigungs-
recht hinzuweisen. 

B3-1.3 Frist und Form für die Ausübung unserer Rechte 

Die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung müssen wir in-
nerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Dabei haben wir die Umstände an-
zugeben, auf die wir unsere Erklärung stützen. Zur Begründung können wir nachträg-
lich weitere Umstände innerhalb eines Monats nach deren Kenntniserlangung ange-
ben. Die Monatsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der 
Anzeigepflicht und der Umstände Kenntnis erlangen, die das von uns jeweils geltend 
gemachte Recht begründen. 
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B3-1.4 Unsere Hinweispflicht 

Die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung stehen uns nur 
zu, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform (z. B. E-Mail oder Brief) auf 
die Folgen der Verletzung der Anzeigepflicht hingewiesen haben.  

B3-1.5 Ausschluss von Rechten von uns 

Wir können uns auf unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsän-
derung nicht berufen, wenn wir den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Un-
richtigkeit der Anzeige kannten.  

B3-1.6 Anfechtung  

Unser Recht, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt bestehen. 

B3-1.7 Erlöschen unserer Rechte  

Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsänderung erlöschen mit 
Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss. Diese Rechte erlöschen nicht für Versi-
cherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beträgt zehn Jahre, 
wenn Sie oder Ihr Vertreter die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt ha-
ben/hat.  

B3-2 Gefahrerhöhung    

B3-2.1 Begriff der Gefahrerhöhung 

B3-2.1.1  Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe Ihrer Vertragserklärung die tatsäch-
lich vorhandenen Umstände so verändert werden, dass der Eintritt des Versicherungs-
falles oder eine Vergrößerung des Schadens oder die ungerechtfertigte Inanspruch-
nahme von uns wahrscheinlicher wird.  

B3-2.1.2 Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere – aber nicht nur – vorliegen, wenn sich ein 
gefahrerheblicher Umstand ändert, nach dem wir vor Vertragsschluss gefragt haben.  

B3-2.1.3 Eine Gefahrerhöhung nach B3-2.1.1 liegt nicht vor, wenn sich die Gefahr nur unerheb-
lich erhöht hat oder nach den Umständen als mitversichert gelten soll.  

B3-2.2 Ihre Pflichten 

B3-2.2.1 Nach Abgabe Ihrer Vertragserklärung dürfen Sie ohne unsere vorherige Zustimmung 
keine Gefahrerhöhung vornehmen oder deren Vornahme durch einen Dritten gestat-
ten.  

B3-2.2.2 Erkennen Sie nachträglich, dass Sie ohne unsere vorherige Zustimmung eine Gefah-
rerhöhung vorgenommen oder gestattet haben, so müssen Sie uns diese unverzüglich 
anzeigen.  

B3-2.2.3 Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe Ihrer Vertragserklärung unabhängig von Ihrem 
Willen eintritt, müssen Sie uns unverzüglich anzeigen, nachdem Sie von ihr Kenntnis 
erlangt haben. 
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B3-2.3 Kündigung oder Vertragsänderung durch uns 

B3-2.3.1  Kündigungsrecht 

Verletzen Sie Ihre Verpflichtung nach B3-2.2.1, können wir den Vertrag fristlos kündi-
gen, wenn Sie Ihre Verpflichtung vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt haben. Das 
Nichtvorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit haben Sie zu beweisen.  

Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, können wir unter Einhaltung einer 
Frist von einem Monat kündigen.  

Wird uns eine Gefahrerhöhung in den Fällen nach B3-2.2.2 und B3-2.2.3 bekannt, 
können wir den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.  

B3-2.3.2  Vertragsänderung 

Statt der Kündigung können wir ab dem Zeitpunkt der Gefahrerhöhung eine unseren 
Geschäftsgrundsätzen entsprechenden erhöhten Beitrag verlangen oder die Absiche-
rung der erhöhten Gefahr ausschließen.  

Erhöht sich der Beitrag als Folge der Gefahrerhöhung um mehr als zehn Prozent oder 
schließen wir die Absicherung der erhöhten Gefahr aus, so können Sie den Vertrag 
innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung ohne Einhaltung einer Frist 
kündigen. In der Mitteilung haben wir Sie auf dieses Kündigungsrecht hinzuweisen.  

B3-2.4 Erlöschen unserer Rechte 

Unsere Rechte zur Kündigung oder Vertragsanpassung nach B3-2.3 erlöschen, wenn 
diese nicht innerhalb eines Monats ab unserer Kenntnis von der Gefahrerhöhung aus-
geübt werden oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor der Gefahrerhö-
hung bestanden hat.  

B3-2.5 Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung 

B3-2.5.1  Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall ein, so sind wir nicht zur Leis-
tung verpflichtet, wenn Sie Ihre Pflichten nach B3-2.2.1 vorsätzlich verletzt haben. 
Verletzen Sie diese Pflichten grob fahrlässig, so sind wir berechtigt, unsere Leistung in 
dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere Ihres Verschuldens entspricht. Das Nicht-
vorliegen einer groben Fahrlässigkeit haben Sie zu beweisen.  

B3-2.5.2  Nach einer Gefahrerhöhung nach B3-2.2.2 und B3-2.2.3 sind wir für einen Versiche-
rungsfall, der später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem uns die An-
zeige hätte zugegangen sein müssen, leistungsfrei, wenn Sie Ihre Anzeigepflicht vor-
sätzlich verletzt haben. Haben Sie Ihre Pflicht grob fahrlässig verletzt, so gilt B3-2.5.1 
Satz 2 und 3 entsprechend. Unsere Leistungspflicht bleibt bestehen, wenn uns die Ge-
fahrerhöhung zu dem Zeitpunkt, zu dem uns die Anzeige hätte zugegangen sein müs-
sen, bekannt war.  

B3-2.5.3  Unsere Leistungspflicht bleibt bestehen, 

(1) soweit Sie nachweisen, dass die Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den Eintritt
des Versicherungsfalles oder den Umfang der Leistungspflicht war oder
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(2) wenn zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalles die Frist für unsere Kündigung
abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt war oder

(3) wenn wir statt der Kündigung ab dem Zeitpunkt der Gefahrerhöhung einen unse-
ren Geschäftsgrundsätzen entsprechenden erhöhten Beitrag verlangen.

B3-3 Ihre Obliegenheiten  

B3-3.1 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles 

B3-3.1.1  Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die Sie vor Eintritt des Versicherungsfalles zu 
erfüllen haben, sind: 

(1) die Einhaltung aller gesetzlichen, behördlichen sowie vertraglich vereinbarten Si-
cherheitsvorschriften;

(2) die Einhaltung aller sonstigen vertraglich vereinbarten Obliegenheiten.

B3-3.1.2  Rechtsfolgen 

Verletzen Sie vorsätzlich oder grob fahrlässig eine Obliegenheit, die Sie vor Eintritt des 
Versicherungsfalles uns gegenüber zu erfüllen haben, so können wir innerhalb eines 
Monats, nachdem wir von der Verletzung Kenntnis erlangt haben, den Vertrag fristlos 
kündigen.  

Wir haben kein Kündigungsrecht, wenn Sie nachweisen, dass Sie die Obliegenheit we-
der vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt haben.  

B3-3.2 Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versicherungsfalles 

Sie haben bei und nach Eintritt des Versicherungsfalles folgende Obliegenheiten zu 
erfüllen:  

B3-3.2.1  Sie haben nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sor-
gen. Dabei haben Sie unsere Weisungen, soweit für Sie zumutbar, zu befolgen sowie 
Weisungen – ggf. auch mündlich oder telefonisch – einzuholen, wenn die Umstände 
dies gestatten. Erteilen mehrere an dem Versicherungsvertrag beteiligte Versicherer 
unterschiedliche Weisungen, haben Sie nach pflichtgemäßem Ermessen zu handeln;  

B3-3.2.2  zusätzlich zu B3.3.2.1 gilt: 

Sie haben 

(1) uns den Schadeneintritt, nachdem Sie von ihm Kenntnis erlangt haben, unverzüg-
lich – ggf. auch mündlich oder telefonisch – anzuzeigen;

(2) Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Eigentum unverzüglich der Poli-
zei anzuzeigen;

(3) uns und der Polizei unverzüglich ein Verzeichnis der abhanden gekommenen Sa-
chen einzureichen;

(4) soweit möglich, uns unverzüglich jede Auskunft in Textform (z. B. E-Mail oder
Brief) zu erteilen, die zur Feststellung des Versicherungsfalles oder des Umfanges
unserer Leistungspflicht erforderlich ist sowie jede Untersuchung über Ursache
und Höhe des Schadens und über den Umfang der Entschädigungspflicht zu ge-
statten;



Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Fahrradversicherung – Advanced Care Premium Seite 19 von 22 

(5) von uns angeforderte Belege beizubringen, deren Beschaffung Ihnen billigerweise
zugemutet werden kann;

(6) Steht das Recht auf unsere vertragliche Leistung einem anderen als Ihnen zu, so
hat dieser die Obliegenheiten nach B3.3.2.1 und B3.3.2.2 ebenfalls zu erfüllen –
soweit ihm dies nach den tatsächlichen und rechtlichen Umständen möglich ist.

B3-3.3 Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung 

B3-3.3.1  Verletzen Sie eine Obliegenheit nach B3-3.1 oder B3-3.2 vorsätzlich, sind wir von der 
Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit sind 
wir berechtigt, unsere Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere Ihres 
Verschuldens entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit haben Sie zu 
beweisen.  

B3-3.3.2  Verletzen Sie eine nach Eintritt des Versicherungsfalles bestehende Auskunfts- oder 
Aufklärungsobliegenheit, sind wir nur dann vollständig oder teilweise leistungsfrei, 
wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform (z. B. E-Mail oder Brief) auf 
diese Rechtsfolge hingewiesen haben.  

B3-3.3.3  Wir bleiben zur Leistung verpflichtet, wenn Sie nachweisen, dass Sie die Obliegenheit 
nicht grob fahrlässig verletzt haben. Dies gilt auch, wenn Sie nachweisen, dass die Ver-
letzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versiche-
rungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der uns obliegenden Leistung 
ursächlich war. Das gilt nicht, wenn Sie die Obliegenheit arglistig verletzt haben.  

B4 Weitere Regelungen 

B4-1 Subsidiarität 

Soweit im Versicherungsfall eine Entschädigung aus anderen Versicherungsverträgen 
beansprucht werden kann, gehen diese Leistungsverpflichtungen vor.  

B4-2 Erklärungen und Anzeigen, Anschriftenänderung 

B4-2.1 Form, zuständige Stelle  

Die für uns bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die den Versicherungsvertrag be-
treffen und die unmittelbar uns gegenüber erfolgen, sind in Textform (z. B. E-Mail oder 
Brief) abzugeben. Dies gilt nicht, soweit gesetzlich Schriftform oder in diesem Vertrag 
etwas anderes bestimmt ist.  

Erklärungen und Anzeigen sollen an die im Versicherungsschein oder in dessen Nach-
trägen als zuständige bezeichnete Stelle gerichtet werden. Die gesetzlichen Regelun-
gen über den Zugang von Erklärungen und Anzeigen bleiben bestehen. 

B4-2.2 Nichtanzeige einer Anschriften- oder Namensänderung 

Haben Sie uns eine Änderung Ihrer Anschrift nicht mitgeteilt, genügt für eine Willens-
erklärung, die Ihnen gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen 
Briefs an die letzte uns bekannte Anschrift. Die Erklärung gilt drei Tage nach der 
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Absendung des Briefs als zugegangen. Dies gilt entsprechend für den Fall einer uns 
nicht angezeigten Namensänderung.  

B4-3 Verjährung 

Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. Die Verjährung 
beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläu-
biger von den Anspruch begründenden Umständen und der Person des Schuldners 
Kenntnis erlangt. Die grob fahrlässige Unkenntnis steht der Kenntnis gleich.  

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei uns angemeldet worden, zählt bei 
der Fristberechnung der Zeitraum zwischen Anmeldung und Zugang unserer in Text-
form (z. B. E-Mail oder Brief) mitgeteilten Entscheidung beim Anspruchsteller nicht 
mit.  

Im Übrigen richtet sich die Verjährung nach den allgemeinen Vorschriften des Bürger-
lichen Gesetzbuchs.   

B4-4 Örtlich zuständiges Gericht 

B4-4.1 Klagen gegen uns  

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen uns bestimmt sich die gerichtliche 
Zuständigkeit nach dem Sitz von uns oder unserer für den Versicherungsvertrag zu-
ständigen Niederlassung.  

Ferner ist auch das Gericht zuständig, in dessen Bezirk Sie zur Zeit der Klageerhebung 
Ihren Sitz, den Sitz Ihrer Niederlassung oder Ihren Wohnsitz oder, in Ermangelung ei-
nes solchen, Ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben.  

 Verlegen Sie jedoch nach Vertragsschluss Ihren Sitz, den Sitz Ihrer Niederlassung, 
Ihren Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, Ihren gewöhnlichen Aufenthalt 
ins Ausland, sind die Gerichte des Staates zuständig, in dem wir unseren Sitz haben.  

B4-4.2 Klagen gegen Sie 

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen Sie bestimmt sich die gerichtliche Zu-
ständigkeit nach Ihrem Sitz, dem Sitz Ihrer Niederlassung oder Ihrem Wohnsitz; fehlt 
ein solcher, nach Ihrem gewöhnlichen Aufenthalt. Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche 
Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt sich die gericht-
liche Zuständigkeit für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen Sie nach dem Sitz 
von uns oder unserer für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung.  

B4-5 Anzuwendendes Recht  

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 

B4-6 Embargobestimmung 

Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen – Versicherungsschutz 
nur, soweit und solange dem keine auf die Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirt-
schafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos der Europäischen Union 
oder der Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen. Dies gilt auch für Wirtschafts-
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, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos, die durch die Vereinigten Staaten 
von Amerika im Hinblick auf den Iran erlassen werden, soweit dem nicht europäische 
oder deutsche Rechtsvorschriften entgegenstehen.  

B4-7 Übergang von Ersatzansprüchen 

B4-7.1 Übergang von Ersatzansprüchen 

Steht Ihnen ein Ersatzanspruch gegen einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf uns 
über, soweit wir den Schaden ersetzen. Der Übergang kann nicht zu Ihrem Nachteil 
geltend gemacht werden. Richtet sich Ihr Ersatzanspruch gegen eine Person, mit der 
Sie bei Eintritt des Schadens in häuslicher Gemeinschaft leben, kann der Übergang 
nicht geltend gemacht werden, es sei denn, diese Person hat den Schaden vorsätzlich 
verursacht.  

B4-7.2 Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen 

Sie haben Ihren Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes 
Recht unter Beachtung der geltenden Form- und Fristvorschriften zu wahren, und 
nach Übergang des Ersatzanspruchs auf uns bei dessen Durchsetzung durch uns so-
weit erforderlich mitzuwirken.  

Verletzen Sie diese Obliegenheit vorsätzlich, sind wir zur Leistung insoweit nicht ver-
pflichtet, als wir infolge dessen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen können. Im 
Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit sind wir berechtigt, unsere 
Leistung in einem der Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kür-
zen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit tragen Sie.  

B4-8 Repräsentanten 

Sie müssen sich die Kenntnis und das Verhalten Ihrer Repräsentanten zurechnen las-
sen. 

B4-9 Beitragsanpassung 

B4-9.1 Der Beitrag wird unter Berücksichtigung der in unseren Kalkulationsunterlagen nie-
dergelegten Beitragsfaktoren (z. B. Schaden- und Kostenaufwand, Bestands-zusam-
mensetzung, Stornoquote) für eine ausreichend große Anzahl gleichartiger Risiken ei-
nes Tarifs (Bestandsgruppe) unter Beachtung der anerkannten Grundsätze der Versi-
cherungsmathematik und Versicherungstechnik ermittelt. 

Die Zugehörigkeit zu einer Bestandsgruppe bestimmt sich nach den Tarifmerkmalen, 
die sich aus unserem Tarif und aus sonstigen Vereinbarungen ergeben. Tarifmerkmale 
sind alle Informationen, die wir zur Bestimmung des versicherten Risikos und zur Be-
rechnung des Beitrages im Antrag abfragen und im Versicherungsschein dokumentie-
ren. 

B4-9.2 Wir überprüfen mindestens alle fünf Jahre unter Berücksichtigung der tatsächlichen 
Werte der letzten drei Kalenderjahre, ob sich die von uns kalkulierten Werte der ein-
zelnen Bestandsgruppen bestätigt haben. Unternehmensübergreifende Daten dürfen 
für den Fall herangezogen werden, dass eine ausreichende Grundlage unternehmens-
eigener Daten nicht zur Verfügung steht. 
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B4-9.3 Bei einer Abweichung sind wir zu Beginn jedes Versicherungsjahres, zu dem wir ein 
ordentliches Kündigungsrecht haben, berechtigt, den für bestehende Verträge gelten-
den Beitrag, auch soweit dieser für erweiterten Versicherungsschutz vereinbart ist, für 
die einzelnen Bestandsgruppen anzupassen, wenn 

B4-9.3.1  die Abweichung auf Veränderungen der unternehmensbezogenen Beitragsfaktoren 
beruht, die seit Vertragsabschluss bzw. der letzten Beitragsanpassung eingetreten sind 
und weder vorhersehbar noch beeinflussbar waren und 

B4-9.3.2  die Abweichung mindestens drei Prozent beträgt (Bagatellgrenze). 

Der neue Beitrag ist unter Beachtung der anerkannten Grundsätze der Versicherungs-
mathematik und Versicherungstechnik den tatsächlichen Werten angemessen anzu-
passen und darf nicht höher sein als der Beitrag des Tarifs für neu abzuschließende 
Verträge mit gleichen Tarifmerkmalen und gleichem Deckungsumfang. Ist der Beitrag 
nach der festgestellten Abweichung zu senken, so sind wir dazu verpflichtet. 

B4-9.4 Steht uns zum Ende eines Versicherungsjahres kein ordentliches Kündigungsrecht zu, 
dürfen wir den Beitrag nach obigen Grundsätzen zu Beginn eines neuen Versiche-
rungsjahres nur anpassen, wenn und soweit der kalkulierte Schaden- und Kostenauf-
wand von den tatsächlichen Werten abweicht. Die weiteren Beitragsfaktoren bleiben 
bei einer solchen Anpassung außer Betracht. 

B4-9.5 Der neue Beitrag wird mit Beginn des nächsten Versicherungsjahres wirksam. Für eine 
Beitragserhöhung gilt dies aber nur, wenn wir Ihnen in Textform (z. B. E-Mail oder 
Brief) 

(1) die Beitragserhöhung unter Hinweis auf den Unterschied zwischen altem und
neuem Beitrag einen Monat vor dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens mitgeteilt und

(2) Sie über Ihr Recht nach B4-9.7 belehrt haben.

B4-9.6 Liegen die berechneten Beitragsänderungen unterhalb der Bagatellgrenze (B4-9.3.2), 
sind die festgestellten Abweichungen bei der nächsten Beitragsanpassung zu berück-
sichtigen. 

B4-9.7 Bei Erhöhung des Beitrages können Sie den Versicherungsvertrag innerhalb eines Mo-
nats nach Zugang unserer Mitteilung mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch zum 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Erhöhung, kündigen. Andernfalls wird der Vertrag 
mit dem geänderten Beitrag fortgeführt. 
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1 Vertragsgrundlage 

Es gelten die vereinbarten Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Fahrrad-
versicherung - Advanced Care Premium, soweit sich aus den folgenden Bestimmungen 
nicht etwas anderes ergibt. 

Diese Zusatzbedingungen gelten vereinbart, sofern sich dies ausdrücklich aus dem 
Versicherungsschein ergibt. 

Der Track & Protect Service gilt nur für Fahrräder der Marke Advanced die ab Werk 
einen GPS-Tracker der loT Venture GmbH ausgerüstet haben.  

Sämtliche Leistungen dieses Vertrages finden Sie in der von Advanced bereitgestellten 
App. 

2-1 Lokalisierung des E-Bikes 

Über die Kartenfunktion Ihrer App, können Sie jederzeit Ihr E-Bike lokalisieren. 

2-2 Diebstahlschutz 

2-2.1 Sie erhalten durch die APP Benachrichtigungen, sobald der Standort Ihres E-Bikes sich 
verändert. 

2-2.2 Einen Diebstahl können Sie jederzeit in der App melden. Das loT Hunter Team unter-
stützt Sie nach dem Diebstahl und versucht Ihr E-Bike in Kooperation mit den zustän-
digen Polizeidienststellen wiederzubeschaffen. 

2-3 Sturzerkennung und Notfallassistent 

Über das System des GPS-Trackers der loT Venture GmbH werden Stürze Ihres E-
Bikes registriert. Nach einem registrierten Sturz werden Sie bzw. Ihre Notfallkon-
takte mit Zusenden Ihres Standortes über den Sturz informiert. 

2-4 Fahrstatistiken und visualisierte Route 

Sie erhalten über die loT App sämtliche Statistiken zu Ihrem Fahrverhalten, den zu-
rückgelegten Strecken und Ihrer Co2 Einsparung. 

2-5 Geltungsbereich 

Der Service Track & Protect gilt weltweit. Der Diebstahlschutz in Zusammenarbeit mit 
der loT Venture GmbH gilt im geografischen Europa. 
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1 Vertragsgrundlage 

Es gelten die vereinbarten Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Fahrrad-
versicherung - Advanced Care Premium, soweit sich aus den folgenden Bestimmungen 
nicht etwas anderes ergibt. 

Diese Zusatzbedingungen gelten vereinbart, sofern sich dies ausdrücklich aus dem 
Versicherungsschein ergibt. 

2 Fahrrad-Schutzbrief 

2-1 24-Stunden-Service für den Fahrrad-Schutzbrief

2-1.1 Wir möchten, dass Sie in einem Notfall schnelle Hilfe erhalten. Daher ist Vorausset-
zung für den versicherten Anspruch auf die Leistungen nach 2-3 bis 2-5, dass wir die 
Organisation übernehmen. Über die im Versicherungsschein genannte Telefonnum-
mer unseres Notfalltelefons sind wir für Sie „rund um die Uhr“ erreichbar.  

2-1.2 Rufen Sie im Schadenfall nicht die Telefonnummer unseres Notfalltelefons an, so 
sind wir so nur zur Übernahme von Kosten in der Höhe verpflichtet, wie sie für selbst 
organisierte Leistungen versichert sind. 

2-2 Versicherungsfall; versicherte Personen; versicherte Fahrräder 

2-2.1 Ein Versicherungsfall liegt vor, wenn 

(1) die Voraussetzungen für die Erhebung des Anspruchs auf Beistandsleistungen ge-
mäß A4-3 gegeben sind und

(2) der Anspruch auf Beistandsleistungen durch eine versicherte Person beim Notfall-
Telefon tatsächlich geltend gemacht wird.

2-2.2 Versicherte Person ist jeder Eigentümer sowie berechtigte Nutzer eines bei uns mit 
der Fahrradversicherung versicherten Fahrrads. Mitfahrer sind nur mitversichert, 
wenn das Fahrrad von seiner Bestimmung her für die Mitnahme weiterer Personen 
konstruiert ist (z. B. Tandem). 

2-2.3 Versichertes Fahrrad ist jedes Fahrrad, für das Versicherungsschutz im Rahmen der 
Fahrrad-Versicherung besteht und welches weder gewerblich genutzt, noch versiche-
rungs- oder zulassungspflichtig ist. Ebenfalls versichert sind mitgeführte Fahrrad-An-
hänger, sofern diese nicht gewerblich genutzt werden. 

2-3 Versicherte Leistungen 

Nach einem Schadenfall unterstützen wir Sie mit aktiver Hilfe und übernehmen die 
folgenden Leistungen, um Sie schnellstmöglich wieder mobil zu machen. Die Leistun-
gen sind versichert, wenn das versicherte Fahrrad infolge einer Panne oder eines Un-
falls nicht mehr fahrbereit ist oder die versicherte Person durch einen Unfall mit dem 
versicherten Fahrrad verletzt wird oder schwerwiegend erkrankt. 
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2-4 Leistungen ohne Mindestentfernung vom Wohnsitz 

2-4.1 24-Stunden Service

Wir unterstützen Sie auch bei technischen Problemen mit Ihrem Fahrrad bei Anruf 
unserer 24- Stunden Hotline durch Information über die nächstgelegene Fahrrad-
Werkstatt. 

2-4.2 Pannenhilfe 

Sofern in der Nähe des Schadenortes eine qualifizierte mobile Pannenhilfe verfügbar 
ist und diese Leistung in zumutbarer Zeit nach Schadenmeldung angeboten werden 
kann, sorgen wir für den Einsatz dieser mobilen Pannenhilfe am Leistungsort und über-
nehmen die hierdurch entstehenden Kosten. Kosten für Ersatzteile übernehmen wir 
nicht. Organisiert sich die versicherte Person diese Hilfeleistung selbst, übernehmen 
wir Kosten bis 50,00 EUR. 

2-5 Ab einer Entfernung von 10 km von Ihrem Wohnort erbringen wir folgende Leistun-
gen 

2-5.1 Abschleppen 

Kann das Fahrrad an der Schadenstelle oder dem Leistungsort nicht wieder fahrbereit 
gemacht werden, sorgen wir für das Abschleppen des Fahrrades einschließlich Gepäck 
bis zur nächsten geeigneten Fahrrad-Werkstatt und übernehmen die hierdurch ent-
stehenden Kosten in unbegrenzter Höhe. Liegt der Wohnort näher als die nächste ge-
eignete Fahrrad-Werkstatt, erfolgt das Abschleppen bis zum Wohnsitz.  

Ist ein von der versicherten Person gewünschter Zielort näher gelegen oder in gleicher 
Entfernung erreichbar, so kann der Abtransport nach einvernehmlicher Abstimmung 
mit der versicherten Person anstelle des Abschleppens zur Fahrrad-Werkstatt bzw. 
zum Wohnsitz auch dorthin erfolgen.  

Für nicht von uns organisiertes Abschleppen erstatten wir die Kosten bis zu einem 
Höchstbetrag von 150 EUR. Zusätzlich übernehmen wir die Kosten für den separaten 
Transport von Gepäck und Ladung bis zu 200 EUR, wenn ein Transport zusammen mit 
dem Fahrrad nicht möglich ist. 

2-5.2 Bergung 

Ist das versicherte Fahrrad nach einem Unfall von der Straße oder einem öffentlich 
befahrbaren Fahrradweg abgekommen, sorgen wir für seine Bergung und/oder Ab-
transport einschließlich Gepäck und übernehmen die hierdurch entstehenden Kosten 
bis zu 2.000 EUR. Sofern die Bergung behördlich angewiesen ist, übernehmen wir die 
entstehenden Kosten in voller Höhe. 

Leistungen nach Diebstahl 

Die nachfolgend beschriebenen Leistungen erbringen wir auch, wenn Ihnen auf einer 
Reise das Fahrrad gestohlen wurde und Sie diesen Diebstahl polizeilich gemeldet ha-
ben. 
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2-5.3 Weiter- oder Rückfahrt 

Wir organisieren die Weiterfahrt zu Ihrem ständigen Wohnsitz im Inland oder zu Ihrem 
Zielort. Selbstverständlich gilt dies auch für die Rückfahrt vom Zielort zu Ihrem Wohn-
sitz sowie die Abholung des wieder fahrbereiten Fahrrades vom Schadenort. Wir über-
nehmen hierbei entstehende Kosten bis zur Höhe von 500 EUR für die 

a) Fahrt vom Schadenort zum Wohnsitz oder für die Fahrt vom Schadenort zum Zie-
lort,

b) die Rückfahrt vom Zielort zum Wohnsitz,
c) die Fahrt zum Schadenort für eine Person, wenn das wieder fahrbereite Fahrrad

dort abgeholt werden soll.

2-5.4 Ersatzfahrrad 

Wir vermitteln Ihnen ein Ersatzfahrrad und übernehmen die Kosten für die Anmietung 
bis zur Wiederherstellung der Fahrbereitschaft oder bis zum Wiederauffinden des ge-
stohlenen Fahrrads, sofern es in einem fahrbereiten Zustand ist. Wir zahlen dabei für 
längstens 7 Tage maximal 50 EUR je Tag.  

Nehmen Sie unsere Leistungen Weiter- und Rückfahrt (2-5.3) in Anspruch, überneh-
men wir keine Ersatzfahrradkosten. 

2-5.5 Übernachtungskosten 

Wir reservieren auf Wunsch eine Übernachtungsmöglichkeit im nächstgelegenen Ho-
tel und übernehmen die Übernachtungskosten für höchstens fünf Nächte bis zu dem 
Tag, an dem das Fahrrad wiederhergestellt wurde. Wir erstatten bis zu 80 EUR je Über-
nachtung.  

Nehmen Sie unsere Leistung Weiter- und Rückfahrt (2-5.3) in Anspruch, übernehmen 
wir die Übernachtungskosten nur für eine Nacht. 

2-5.6 Fahrrad-Rücktransport 

Kann das Fahrrad am Schadenort oder in dessen Nähe nicht innerhalb von drei Werk-
tagen fahrbereit gemacht werden und übersteigen die voraussichtlichen Reparatur-
kosten nicht den Betrag, der am Schadentag in Deutschland für ein gleichwertiges ge-
brauchtes Fahrrad aufgewendet werden muss, sorgen wir für den Transport des Fahr-
rads zu einer Werkstatt an einem anderen Ort. Wir übernehmen die hierdurch entste-
henden Kosten bis zur Höhe der Kosten für einen Rücktransport an Ihren ständigen 
Wohnsitz im Inland. Diese Leistung erbringen wir auch, wenn das Fahrrad nach einem 
Diebstahl wieder aufgefunden wird. Wird vor dem Rücktransport festgestellt, dass ein 
zum Fahrrad (E-Bike, Pedelec oder ähnliches) gehörender Akku beschädigt ist oder so 
beschädigt sein könnte, dass ein Transport nur als Gefahrgut zulässig ist, leisten wir 
nur für den Rücktransport des Fahrrades ohne Akku. 

2-5.7 Fahrrad-Verschrottung 

Muss das versicherte Fahrrad im europäischen Ausland verzollt oder verschrottet wer-
den, übernehmen wir die Erledigung und die Kosten hierfür sowie die Kosten des 
Transportes vom Schadenort zum Einstellort.  
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Aus der Verschrottung anfallende Resterträge werden an Sie ausbezahlt. Gepäck las-
sen wir zu Ihrem Wohnsitz transportieren, wenn ein Transport zusammen mit dem 
gewählten Heimreisemittel nicht möglich ist. Die Kosten des Transportes übernehmen 
wir bis zum Wert der Bahnfracht.  

Eine Verzollung oder Verschrottung erfolgt nicht, wenn gesetzliche Bestimmungen 
dem entgegenstehen. 

2-5.8 Notfall-Bargeld 

Geraten Sie auf einer Reise im Ausland durch den Verlust von Zahlungsmitteln in eine 
finanzielle Notlage, stellen wir den Kontakt zu Ihrer Hausbank her und vermitteln 
schnelle Auszahlung von Bargeld an Ihrem Reiseort. Ist dies nicht binnen 24 Stunden 
nach dem auf die Schadenmeldung folgenden Werktag möglich, stellen wir Ihnen ein 
zinsloses Darlehen von bis zu 1.500 EUR je Schadenfall zur Verfügung und tragen die 
Kosten für Überweisung und Auszahlung bis zu 100 EUR. 

2-6 Geltungsbereich 

Versicherungsschutz besteht für Schadenfälle innerhalb des geografischen Europas, 
den Anliegerstaaten des Mittelmeeres, auf den Kanarischen Inseln, Madeira und den 
Azoren. Die Erbringung der Assistance- und Versicherungsleistungen erfolgt in den 
einzelnen Ländern entsprechend der lokalen Verfügbarkeit und den örtlichen Gege-
benheiten. 

2-7 Begriffe 

Ausland sind alle Länder dieser Welt außer Deutschland. Als Ausland gilt nicht das 
Staatsgebiet, in dem Sie oder die mitversicherte Person einen Wohnsitz haben oder 
ständiger Berufsausübung nachgehen. 

Leistungsort ist eine Stelle am oder in der Nähe des Schadenortes, die mit dem Ab-
schleppfahrzeug nach Straßenverkehrsordnung in zulässiger Weise und verkehrstech-
nisch möglich erreichbar ist. 

Panne ist eine Störung (Betriebs-, Brems- oder Bruchschaden) am versicherten Fahr-
rad, aufgrund derer der Fahrtantritt oder eine Weiterfahrt nicht mehr möglich ist. 
Keine Pannen sind - entladene oder entwendete Akkus oder - fehlender Reifendruck, 
wenn dieser wiederum durch Gebrauch einer Luftpumpe behoben werden kann oder 
- ein nach Straßenverkehrsordnung unzulässiger Zustand des Fahrrades, wenn dies zu
einer Untersagung der Weiterfahrt oder zu einer Situation führt, in der aufgrund des
Hinzutretens weiterer von außen eintretender Umstände die Weiterfahrtunmöglich
gemacht wird.

Pannenhilfe ist eine Wiederherstellung der Fahrbereitschaft am Schaden- bzw. Leis-
tungsort, die mit den durch das Pannenhilfsfahrzeug üblicherweise mitgeführten 
Kleinteilen erfolgen kann. Nicht versichert sind Verschleißteile und diejenigen Ersatz-
teile, die speziell im Schadenfall für diese Hilfeleistung angefordert wurden. 
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Unfall ist beim Ausfall des Fahrrades jedes Ereignis, das unmittelbar von außen mit-
mechanischer Gewalt auf das versicherte Fahrrad einwirkt, infolge dessen das Fahrrad 
nicht mehr fahrbereit ist. 

Reise ist jede Abwesenheit vom ständigen Wohnsitz. 

Sie sind die versicherte Person. 

Ständiger Wohnsitz ist der Ort in Deutschland, an dem Sie polizeilich gemeldet sind 
und sich überwiegend aufhalten. 

2-8 Ausschlüsse und Leistungskürzungen 

Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, gilt: 

2-8.1 Sie können von uns keine Leistungen erwarten, wenn das Ereignis 

(1) durch Krieg, innere Unruhen, terroristische Handlungen, Anordnungen staatlicher
Stellen oder Kernenergie verursacht wurde. Wir helfen jedoch, soweit möglich,
wenn Sie von einem dieser Ereignisse überrascht worden sind, innerhalb der ers-
ten 14 Tage seit erstmaligem Auftreten,

(2) von Ihnen vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurde.

2-8.2 Außerdem leisten wir nicht, 

(1) wenn Sie bei Eintritt des Schadens zum Führen des Fahrzeuges nicht berechtigt
waren. Bei Verstoß gegen diese Obliegenheit besteht Versicherungsschutz nur für
diejenigen versicherten Personen, die von diesem Verstoß ohne Verschulden oder
leicht fahrlässig keine Kenntnis hatten. Bei grobfahrlässiger Unkenntnis des Ver-
stoßes gegen diese Obliegenheit sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem der
Schwere des Verschuldens der versicherten Person entsprechenden Verhältnis zu
kürzen. Weist die versicherte Person nach, dass ihre Unkenntnis nicht grob fahr-
lässig war, bleibt der Versicherungsschutz bestehen. Der Versicherungsschutz
bleibt auch bestehen, wenn die versicherte Person oder der Fahrer nachweist,
dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung
des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der dem Ver-
sicherer obliegenden Leistung ursächlich war,

(2) wenn Sie mit dem Fahrrad bei Schadeneintritt an einem Radrennen, einer dazu-
gehörigen Übungsfahrt oder einer Geschicklichkeitsprüfung teilgenommen ha-
ben, sofern diese Veranstaltungen bzw. Fahrten auf zu diesem Zweck, auch nur
zeitweise, abgesperrten Strecken stattfinden,

(3) wenn Sie bei Eintritt des Schadens das Fahrrad zur gewerbsmäßigen Vermietung
verwendet haben,

(4) wenn Ein- oder Ausfuhrbeschränkungen oder sonstige gesetzliche Bestimmungen
der Erbringung unserer Dienstleistung entgegenstehen,

(5) wenn im Rahmen der Leistungen ab einer Entfernung von 10 km ab Ihrem Wohn-
sitz (2-5) der Schadenort weniger als 10 km Wegstrecke von Ihrem ständigen
Wohnsitz entfernt liegt,

(6) für den Transport eines am Fahrrad befindlichen Akkus, wenn dieser durch das
versicherte Schadenereignis beschädigt wurde.
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2-8.3 Haben Sie aufgrund unserer Leistungen Kosten erspart, die Sie ohne den Schadenein-
tritt hätten aufwenden müssen, können wir unsere Leistung um einen Betrag in Höhe 
dieser Kosten kürzen. 

2-8.4 Bei vorsätzlicher Verletzung einer Obliegenheit gemäß 2-8.1 (2), 2-8.2 (1) bis (3) be-
steht kein Versicherungsschutz. Wird eine dieser Obliegenheiten grob fahrlässig ver-
letzt, sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere Ihres Verschuldens 
entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Weisen Sie nach, dass Sie die Obliegenheit nicht 
grob fahrlässig verletzt haben, erbringen wir unsere Leistung.  

Wir erbringen unsere Leistung auch, wenn Sie nachweisen, dass die Verletzung der 
Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Schadenfalles noch für 
die Feststellung oder den Umfang der uns obliegenden Leistung ursächlich war. Das 
gilt nicht, wenn Sie die Obliegenheit arglistig verletzt haben. 
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DATENSCHUTZHINWEISE
Um sicherzustellen, dass Versicherungen ihre Aufgaben effektiver und sicherer erfüllen können, ist
die elektronische Datenverarbeitung ( ) aus dem heutigen Tagesgeschäft nicht mehr
wegzudenken. Mit Hilfe dieser lassen sich Vertragsverhältnisse korrekt, schnell und wirtschaftlich
abwickeln. Zudem bietet die EDV im direkten Vergleich zu manuellen Verfahren einen besseren
Schutz der Versichertengemeinschaft vor missbräuchlichen Handlungen.

Dieses Dokument informiert Sie über die Datenverarbeitungen, die Sie als Versicherungsnehmer/in
der ELEMENT Insurance AG betreffen. Die Verarbeitung der uns bekannt gegebenen Daten zu Ihrer
Person wird durch die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) geregelt. Als Verantwortliche für die
Verarbeitung Ihrer Daten erreichen Sie die ELEMENT Insurance AG und unseren
Datenschutzbeauftragten jederzeit per E-Mail unter  oder postalisch unter:datenschutz@element.in

ELEMENT Insurance AG, z.Hd. Datenschutzbeauftragter, Saarbrücker Str. 37A, 10405 Berlin
Deutschland.

I. DATENVERARBEITUNG ZUR DURCHFÜRHUNG DES
VERSICHERUNGSVERTRAGES

Bei Abschluss Ihres Versicherungsschutzes haben Sie uns Ihre für die Vertragsausführung
erforderlichen personenbezogenen Daten im Rahmen des Antragsverfahrens zur Verfügung
gestellt ( ). Wir verarbeiten diese Daten, soweit dies für den Abschluss und die
Durchführung des Versicherungsvertrages notwendig ist.

Daneben werden , wie Kundennummer,
Versicherungsvertragsnummer, Schadennummer, Versicherungssumme, Versicherungsdauer,
Beitrag, Bankverbindung sowie erforderlichenfalls die Angaben eines Dritten, z.B. eines Vermittlers
oder eines Sachverständigen geführt ( ). Bei einem Versicherungsfall verarbeiten wir
Ihre Angaben zum Schaden und ggf. auch Angaben von Dritten, wie z.B. das Gutachten eines
Sachverständigen, Rechnungen und Belege oder die Höhe der Auszahlung ( ).

Diese Daten werden in unserem System verarbeitet, um Ihnen Ihren Versicherungsschutz nach
Maßgabe Ihres Versicherungsscheines gewähren zu können.

II. DATENVERARBEITUNG IM KUNDENPORTAL

Mit Abschluss Ihres Versicherungsvertrages mit ELEMENT werden Sie beim Erwerb bestimmter
Produkte automatisch für unser Kundenportal angemeldet. Ist das der Fall, erhalten Sie über das
Kundenportal Einblick in Ihren Versicherungsvertrag, können administrative Aufgaben ausführen
und erhalten die Möglichkeit, mit uns Kontakt aufzunehmen. Zu den verarbeiteten Daten gehören
insbesondere die Login-Informationen (Name, Passwort sowie eine E-Mail-Adresse). Die im Rahmen
der Registrierung eingegebenen Daten werden für die Zwecke der Nutzung des Nutzerkontos und
die vorgenannten Zwecke verarbeitet.

EDV

Antragsdaten

versicherungstechnische Daten

Vertragsdaten

Leistungsdaten

mailto:datenschutz@element.in
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Um das Kundenportal vor unbefugtem Zugriff zu schützen, wurde eine Zwei-Faktor-
Authentifizierung eingerichtet. Um diese nutzen zu können, geben Sie beim Erwerb der
Versicherung Ihre E-Mail-Adresse, Geburtsdatum und Mobilfunknummer in der Antragsstrecke an.
ELEMENT versendet nach Abschluss des Versicherungsvertrags und bei jedem weiteren Login in
das Kundenportal eine E-Mail an die in der Antragsstrecke angegebene E-Mail-Adresse. Diese E-
Mail enthält einen Link, über den Sie unser Kundenportal erreichen. Dort müssen Sie Ihre E-Mail-
Adresse erneut eingeben. Sie werden sodann zur Eingabe eines 6-stelligen Tokens aufgefordert,
den wir Ihnen an die im Antragsprozess angegebene Mobilfunknummer geschickt haben. Sofern
Sie den Token nicht erhalten haben, weil uns keine Mobilfunknummer vorliegt oder diese nicht
mehr aktuell ist, können Sie sich auch durch die Eingabe Ihres Geburtsdatums identifizieren.

Detaillierte Informationen über die Verarbeitung Ihrer Daten im Kundenportal finden Sie auch in
der dort vorgehaltenen Datenschutzerklärung.

III. WEITERE DATENVERBEITUNGEN

Neben den vorgenannten Zwecken verarbeitet ELEMENT Ihre Daten um Zweck der Service-, Preis-
und Leistungsoptimierung. Darunter fallen die Auswertung der Daten zu Evaluations-,
Risikobewertungs- und Statistikzwecken und zum Anlernen von Systemen, die mit der
Unterstützung von künstlicher Intelligenz Aufgaben der Erfüllung Ihres Versicherungsvertrages
unterstützen, etwa die automatische Zuordnung von Kundenkorrespondenz an die richtige
Fachabteilung.

Für die vorgenannten Zwecke verarbeitet ELEMENT keine sensiblen Daten, insbesondere keine
Daten, die unter die besonderen Kategorien des Art. 9 Abs. 1 DSGVO (insb. Gesundheitsdaten) fallen.
Zudem werden alle erforderlich technischen und organisatorischen Maßnahmen getroffen, um die
Risiken für die betroffenen Personen auf ein Minimum zu reduzieren, etwa durch
Pseudonymisierung, Anonymisierung und ein strenges Zugriffsmanagement.

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erfüllung gesetzlicher
Verpflichtungen wie z.B. aufsichtsrechtlicher Vorgaben, handels- und steuerrechtlicher
Aufbewahrungspflichten oder unserer Beratungspflicht.

IV. RECHTSGRUNDLAGE FÜR DIE VERARBEITUNGEN

Die Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt zur Erbringung Ihres Versicherungsschutzes gemäß Art. 6 Abs.
1 lit. b DSGVO sowie – im Falle der Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten
im Sinne von Art. 9 Abs. 1 DSGVO (insb. Gesundheitsdaten) – aufgrund Ihrer Einwilligung gemäß Art.
6 Abs. 1 lit. a, 9 Abs. 2 a) DSGVO.

Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte Interessen von uns oder von Dritten zu wahren
(Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO). Das berechtige Interesse von ELEMENT liegt in der Optimierung von
Abläufen im Versicherungsabschluss, der Vertragsverwaltung und Schaden- und
Leistungsbearbeitung sowie der zuverlässigen Bewertung von Risiken und Berechnung von
Versicherungsprämien. Weitere berechtigte Interessen begründen sich aus der Gewährleistung der
IT-Sicherheit und des IT-Betriebs, sowie aus der Verhinderung und Aufklärung von Straftaten und
Prävention von Straftaten, insbesondere von Betrugsprävention und Versicherungsmissbrauch.
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Sofern wir Daten aufgrund rechtlicher Verpflichtung verarbeiten, ist Rechtsgrundlage die jeweilige
gesetzliche Regelung i. V. m. Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO.

V. DATENQUELLEN

Schließen Sie den Versicherungsvertrag direkt mit ELEMENT oder nutzen eine durch ELEMENT
gehostete Antragsstrecke, erhalten wir Ihre personenbezogenen Daten unmittelbar von Ihnen.
Sofern Sie für den Abschluss Dienstleistungen unserer Vertriebspartner (z.B. Vermittler oder Makler)
in Anspruch nehmen oder deren Antragsstrecken verwenden, erhalten wir Ihre
personenbezogenen Daten von dem jeweiligen Partner. Informationen zur Verarbeitung Ihrer
Daten durch unsere Partner finden Sie in deren jeweiligen Datenschutzerklärungen.

VI. PROFILING / AUTOMATISIERTE ENTSCHEIDUNGSFINDUNG

Eine ausschließlich automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß Art. 22
DSGVO findet nicht statt.

VII. DATENÜBERMITTLUNG AN DRITTE

Im Rahmen der Begründung und der Durchführung Ihres Versicherungsvertrages geben wir
Daten, wie im Folgenden dargestellt, an Dritte weiter.

a) DATENÜBERMITTLUNG AN RÜCKVERSICHERER

Im Interesse unserer Versicherungsnehmer werden wir stets auf einen Ausgleich der von uns
übernommenen Risiken achten. Deshalb geben wir in vielen Fällen einen Teil der Risiken an
Rückversicherer im In- und Ausland ab. Diese Rückversicherer benötigen ebenfalls entsprechende
versicherungstechnische Angaben von uns, wie Versicherungsnummer, Beitrag, Art des
Versicherungsschutzes und des Risikos und Risikozuschlags sowie im Einzelfall auch Ihre
Personalien. Soweit Rückversicherer bei der Risiko- und Schadenbeurteilung mitwirken, werden
ihnen auch die dafür erforderlichen Unterlagen zur Verfügung gestellt. In einigen Fällen bedienen
sich die Rückversicherer weiterer Rückversicherer, denen sie ebenfalls entsprechende Daten
übergeben.

b) DATENÜBERMITTLUNG AN ANDERE VERSICHERER

Nach dem Versicherungsvertragsgesetz haben Sie uns bei Antragstellung jede abgefragte
Information und im Schadenfall alle für die Einschätzung des Wagnisses und die
Schadenabwicklung wichtigen Umstände anzugeben. Hierzu gehören z.B. frühere
Versicherungsfälle oder Mitteilungen über gleichartige andere (beantragte, bestehende,
abgelehnte oder gekündigte) Versicherungen. Um Versicherungsmissbrauch zu verhindern,
eventuelle Widersprüche in den Angaben des Versicherten aufzuklären oder um Lücken bei den
Feststellungen zum entstandenen Schaden zu schließen, kann es erforderlich sein, andere
Versicherer um Auskunft zu bitten oder entsprechende Auskünfte auf Anfragen zu erteilen.

Auch sonst bedarf es in bestimmten Fällen (Doppelversicherungen, gesetzlicher
Forderungsübergang sowie bei Teilungsabkommen) eines Austausches von personenbezogenen
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Daten unter den Versicherern. Dabei werden Daten des Betroffenen weitergegeben, wie Name und
Anschrift, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos oder Angaben zum Schaden, wie
Schadenhöhe und Schadentag.

c) DATENÜBERMITTLUNG AN SACHVERSTÄNDIGE (SCHÄTZER)

Im Rahmen der Schadenermittlung ist es notwendig, versicherungstechnische Daten, Angaben
über Art und Umfang des Versicherungsschutzes sowie Ihre Angaben zum Schaden an die mit der
Schadenermittlung beauftragten Personen (Schätzer) zu übermitteln, damit diese die
Schadenhöhe ermitteln können.

d) DATENÜBERMITTLUNG AN VERMITTLER / VERTRIEBSPARTNER

Soweit Sie hinsichtlich Ihrer Versicherungsverträge von einem Vermittler betreut werden,
verarbeitet Ihr Vermittler die zum Abschluss und zur Durchführung des Vertrages benötigten
Antrags und Vertragsdaten sowie eventuell auch Schadendaten. Auch übermitteln wir diese Daten
an die Sie betreuenden Vermittler, soweit dies aufgrund von gesetzlichen Vorschriften oder
erteilten Vollmachten erlaubt ist und diese die Informationen zu Ihrer Betreuung und Beratung in
Ihren Versicherungs- und Finanzdienstleistungsangelegenheiten benötigen. Sofern Sie Ihre
Versicherung über einen Vertriebs- oder Kooperationspartner von uns abgeschlossen haben,
übermitteln wir Ihre Antrags-, Vertrags- und eventuell auch Schadendaten, soweit dies zur
Durchführung des Versicherungsverhältnisses oder zu administrativen Zwecken, etwa der
Abrechnung mit dem Partner, notwendig ist.

e) EXTERNE DIENSTLEISTER

Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten zum Teil weiterer
externer Dienstleister. Die Datenverarbeitung durch die Dienstleister erfolgt auf Basis von
Auftragsverarbeitungsvereinbarungen, welche die konkreten Verarbeitungen sowie die
entsprechenden technischen und organisatorischen Maßnahmen (TOMs) für eine sichere
Verarbeitung Ihrer Daten festlegen.

Bei der Datenverarbeitung, insbesondere der Datenspeicherung, greift ELEMENT auf Cloud-
Hosting-Dienstleistungen externer Anbieter zurück. ELEMENT setzt zu diesen Zwecken die Services
der Amazon Web Services EMEA SARL (AWS) ein. Dabei nutzen wir ausschließlich europäische
Serverstandorte, um ein angemessenes Datenschutzniveau gewährleisten zu können. Die
Hauptspeicherinstanzen befinden sich in Rechenzentren in Frankfurt am Main, die Backup-
Instanzen in Rechenzentren in Frankfurt am Main und Paris. AWS erfüllt höchste Anforderungen an
Datenschutz und Datensicherheit und ist mehrfach zertifiziert, u.a. nach ISO-27001.

Für die Verwaltung und Beantwortung von Kontaktanfragen, zur Kundenkommunikation und für
die Schaden- und Leistungsbearbeitung bedient sich ELEMENT der Dienstleistungen der salesforce.
com Germany GmbH. Gegenstand der Verarbeitung sind die Inhalte der elektronischen
Kommunikation (z.B. E-Mail-Adressen, Inhalte, Anhänge). Die Verarbeitung erfolgt unter Nutzung
von Servern mit Standorten ausschließlich innerhalb der Europäischen Union.

Für die Zahlungsabwicklung setzt ELEMENT sorgfältig ausgesuchte, vertrauenswürdige und PSD-II
zertifizierte Zahlungsdienstleister, derzeit Stripe Payments Europe, Ltd., ein. Die für die Verarbeitung
erforderlichen Daten – wie z. B. Kreditkartennummer, CVV, Gültigkeit, IBAN oder Zahlbetrag – (

) werden hierbei direkt durch den Zahlungsdienstleister verarbeitet. Eine
Speicherung der eingegebenen Kreditkarteninformationen bei ELEMENT erfolgt nicht. ELEMENT
Zahlungsdaten
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speichert lediglich einen anonymisierten Zahlungstoken für Kreditkartenzahlungen. Die
Verarbeitung kann unter Umständen außerhalb der Europäischen Union stattfinden, sofern dies für
die Erbringung der Dienstleistung erforderlich ist. In diesem Fall ist Stripe vertraglich verpflichtet,
angemessene Schutzmaßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass das europäische
Datenschutzniveau gewährleistet ist. Stripe, Inc. als verbundenes Unternehmen ist zudem Mitglied
des EU-U.S. Data Privacy Frameworks.

ELEMENT setzt darüber hinaus weitere Dienstleister ein, die je nach Versicherungsprodukt
verschieden sein können. Eine Auflistung aller Dienstleister bzw. weiterer Kategorien von
Dienstleistern finden sie auf unserer Internetseite unter .www.element.in/dienstleisterliste

f) WEITERE EMPFÄNGER

Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten an weitere Empfänger übermitteln, wie
etwa an Behörden zur Erfüllung gesetzlicher Mitteilungspflichten (z.B. Sozialversicherungsträger,
Finanzbehörden oder Strafverfolgungsbehörden), wenn wir hierzu verpflichtet sind.

VIII. VERARBEITUNG AUSSERHALB DER EUROPÄISCHEN UNION

ELEMENT verarbeitet Ihre Daten, soweit möglich, ausschließlich innerhalb der Europäischen Union.
In einigen Fällen lässt es sich jedoch nicht verhindern, dass Daten auch außerhalb der Europäischen
Union in sogenannten Drittländern übermittelt werden. Dies gilt insbesondere für die USA.

Rechtsgrundlage der Übermittlung sind insbesondere von ELEMENT mit den Unternehmen
geschlossene Verträge, etwa auf Grundlage sogenannter Standardvertragsklauseln der EU-
Kommission, andere von den Unternehmen vorgesehene geeignete Garantien oder
Angemessenheitsbeschlüsse der EU-Kommission oder Ihre ausdrückliche Einwilligung in die
Datenübermittlung (Art. 44 bis 49 DSGVO).

Wenn Daten in die USA übertragen werden, ist die Rechtsgrundlage der Übermittlung das EU-U.S.
Data Privacy Framework, sofern die Organisation, an die sie übermittelt werden, auch unter dem
EU-U.S. Data Privacy Framework zertifiziert ist.

IX. ZENTRALE HINWEISSYSTEME

Bei Prüfung eines Antrags oder eines Schadens kann es notwendig sein, zur Risikobeurteilung, zur
weiteren Aufklärung des Sachverhalts oder zur Verhinderung von Versicherungsmissbrauch
Anfragen an den zuständigen Fachverband bzw. an andere Versicherer zu richten oder auch
entsprechende Anfragen anderer Versicherer zu beantworten. Dazu bestehen zentrale
Hinweissysteme, die genutzt werden, soweit bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind.

X. WEITERE AUSKÜNFTE UND ERLÄUTERUNGEN ÜBER IHRE RECHTE

Sie haben als betroffene Person das Recht, Auskunft über die Verarbeitung durch uns zu verlangen.
Wir erläutern Ihnen im Rahmen der Auskunftserteilung die Datenverarbeitung bzw. stellen eine
Übersicht der verarbeiteten Daten zur Verfügung. Falls bei uns gespeicherte Daten falsch oder
nicht mehr aktuell sein sollten, haben Sie das Recht, diese Daten berichtigen zu lassen. Sie können
außerdem die Löschung der Daten verlangen. Sollte die Löschung aufgrund anderer
Rechtsvorschriften ausnahmsweise nicht möglich sein, werden die Daten gesperrt, sodass sie nur
noch für diesen gesetzlichen Zweck verfügbar sind. Sie können die Verarbeitung Ihrer Daten

www.element.in/dienstleisterliste
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außerdem einschränken lassen, z.B. wenn Sie der Auffassung sind, dass die von uns gespeicherten
Daten nicht korrekt sind. Ihnen steht auch das Recht auf Datenübertragbarkeit zu, d.h., dass wir
Ihnen auf Wunsch eine digitale Kopie der von Ihnen bereitgestellten personenbezogenen Daten
zukommen lassen.

Wenn Sie eine Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer Daten erteilt haben, können Sie diese
jederzeit widerrufen. Ein Widerruf hat keine Auswirkungen auf die Zulässigkeit der vor Ihrem
Widerruf durchgeführten Verarbeitung Ihrer Daten.

Wenn wir die Verarbeitung Ihrer Daten auf eine Interessenabwägung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f
DSGVO stützen, können Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen. Bei Ausübung
eines Widerspruchs bitten wir Sie um Darlegung der Gründe, weshalb wir Ihre Daten nicht
verarbeiten sollten. Im Falle Ihres begründeten Widerspruchs prüfen wir die Sachlage und
werden entweder die Verarbeitung einstellen bzw. anpassen oder Ihnen unsere zwingenden
schutzwürdigen Gründe mitteilen, aufgrund derer wir die Verarbeitung fortführen dürfen.

Um Ihre hier beschriebenen Rechte geltend zu machen, können Sie sich jederzeit an die oben
genannten Kontaktdaten wenden.

Sie haben ferner nach Maßgabe der gesetzlichen Vorgaben das Recht, bei einer Aufsichtsbehörde,
insbesondere in dem Mitgliedstaat Ihres gewöhnlichen Aufenthaltsorts, Ihres Arbeitsplatzes oder
des Orts des mutmaßlichen Verstoßes Beschwerde einzulegen, wenn Sie der Ansicht sind, dass die
Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt. Die für
ELEMENT zuständige Aufsichtsbehörde ist die Berliner Beauftragte für Datenschutz und
Informationsfreiheit, Friedrichstr. 219, 10969 Berlin.

XI. DAUER DER DATENSPEICHERUNG

Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten, sobald sie für die oben genannten Zwecke nicht mehr
erforderlich sind. Dabei kann es vorkommen, dass personenbezogene Daten für die Zeit aufbewahrt
werden, in der Ansprüche gegen unser Unternehmen geltend gemacht werden können
(gesetzliche Verjährungsfrist von drei oder bis zu dreißig Jahren). Zudem speichern wir Ihre
personenbezogenen Daten, soweit wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. Entsprechende Nachweis-
und Aufbewahrungspflichten ergeben sich unter anderem aus dem Handelsgesetzbuch, der
Abgabenordnung und dem Geldwäschegesetz. Die Speicherfristen betragen danach bis zu zehn
Jahre.

XII. ÄNDERUNG UND AKTUALISIERUNG DIESER DATENSCHUTZHINWEISE

Wir passen den Inhalt dieser Datenschutzhinweise an, sobald die Änderungen der von uns
durchgeführten Datenverarbeitungen dies erforderlich machen.

Die jeweils aktuelle Version dieser Datenschutzhinweise können Sie jederzeit unter dem Link 
https://documents.element.in/hubfs/Legal_Files/ELEMENT-DATENSCHUTZHINWEISE-PRODUKT-

 abrufen.DEU.pdf

Wenn Sie eine Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer Daten erteilt haben, können Sie diese
jederzeit widerrufen. Ein Widerruf hat keine Auswirkungen auf die Zulässigkeit der vor Ihrem
Widerruf durchgeführten Verarbeitung Ihrer Daten.

Wenn wir die Verarbeitung Ihrer Daten auf eine Interessenabwägung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f
DSGVO stützen, können Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen. Bei Ausübung
eines Widerspruchs bitten wir Sie um Darlegung der Gründe, weshalb wir Ihre Daten nicht
verarbeiten sollten. Im Falle Ihres begründeten Widerspruchs prüfen wir die Sachlage und
werden entweder die Verarbeitung einstellen bzw. anpassen oder Ihnen unsere zwingenden
schutzwürdigen Gründe mitteilen, aufgrund derer wir die Verarbeitung fortführen dürfen.

https://documents.element.in/hubfs/Legal_Files/ELEMENT-DATENSCHUTZHINWEISE-PRODUKT-DEU.pdf
https://documents.element.in/hubfs/Legal_Files/ELEMENT-DATENSCHUTZHINWEISE-PRODUKT-DEU.pdf
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WIDERRUFSBELEHRUNG

Abschnitt 1

Widerrufsrecht, Widerrufsfolgen und besondere Hinweise
Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb einer Frist von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen
in Textform (z.B. E-Mail) widerrufen. Die Widerrufsfrist beginnt, nachdem Ihnen der
Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen einschließlich der für das Vertragsverhältnis
geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen, diese wiederum einschließlich der
Tarifbestimmungen, diese Belehrung, das Informationsblatt zu Versicherungsprodukten, und
die weiteren in Abschnitt 2 aufgeführten Informationen jeweils in Textform zugegangen sind.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.

Der Widerruf ist zu richten an:

ELEMENT Insurance AG
Saarbrücker Str. 37A, 10405 Berlin
E-Mail: service@advanced.ihr-versicherungsschutz.de

Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz und wir erstatten Ihnen den
auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Prämien, wenn Sie zugestimmt
haben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt.

Den Teil der Prämie, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, dürfen wir in diesem
Fall einbehalten. Dabei handelt es sich um den im Versicherungsschein ausgewiesenen Betrag,
der anteilmäßig entsprechend der Tage der Risikotragung berechnet wird. Der Versicherer (wir)
hat zurückzuzahlende Beträge unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs, zu
erstatten.

Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat der wirksame
Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen zurückzugewähren und gezogene Nutzungen
(z.B. Zinsen) herauszugeben sind.

Besondere Hinweise

Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von
Ihnen als auch von uns vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.

mailto:%7B%7Bbrand.emailConfig.inquirySent.receiverAddress%7D%7D
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1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

Abschnitt 2

Auflistung der für den Fristbeginn erforderlichen weiteren
Informationen

Hinsichtlich der in Abschnitt 1 Satz 2 genannten weiteren Informationen werden die
Informationspflichten im Folgenden im Einzelnen aufgeführt:

Informationspflichten bei allen Versicherungszweigen

Der Versicherer (wir) hat Ihnen folgende Informationen zur Verfügung zu stellen:

die Identität des Versicherers und der etwaigen Niederlassung, über die der Vertrag
abgeschlossen werden soll; anzugeben ist auch das Handelsregister, bei dem der
Rechtsträger eingetragen ist, und die zugehörige Registernummer;

die ladungsfähige Anschrift des Versicherers und jede andere Anschrift, die für die
Geschäftsbeziehung zwischen dem Versicherer und Ihnen maßgeblich ist, bei juristischen
Personen, Personenvereinigungen oder -gruppen auch den Namen eines
Vertretungsberechtigten; soweit die Mitteilung durch Übermittlung der
Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen
erfolgt, bedürfen die Informationen einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten
Form;

die Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers;

die wesentlichen Merkmale der Versicherungsleistung, insbesondere Angaben über Art,
Umfang und Fälligkeit der Leistung des Versicherers;

den Gesamtpreis der Versicherung einschließlich aller Steuern und sonstigen
Preisbestandteile, wobei die Prämien einzeln auszuweisen sind, wenn das
Versicherungsverhältnis mehrere selbständige Versicherungsverträge umfassen soll,
oder, wenn ein genauer Preis nicht angegeben werden kann, Angaben zu den
Grundlagen seiner Berechnung, die Ihnen eine Überprüfung des Preises ermöglichen;

Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung, insbesondere zur Zahlungsweise
der Prämien;

Angaben darüber, wie der Vertrag zustande kommt, insbesondere über den Beginn der
Versicherung und des Versicherungsschutzes sowie die Dauer der Frist, während der der
Antragsteller an den Antrag gebunden sein soll;
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8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie die Bedingungen,
Einzelheiten der Ausübung, insbesondere Namen und Anschrift derjenigen Person,
gegenüber der der Widerruf zu erklären ist, und die Rechtsfolgen des Widerrufs
einschließlich Informationen über den Betrag, den Sie im Falle des Widerrufs
gegebenenfalls zu zahlen haben; soweit die Mitteilung durch Übermittlung der
Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen
erfolgt, bedürfen die Informationen einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten
Form;

Angaben zur Laufzeit des Vertrages;
Angaben zur Mindestlaufzeit des Vertrages;

Angaben zur Beendigung des Vertrages, insbesondere zu den vertraglichen
Kündigungsbedingungen einschließlich etwaiger Vertragsstrafen; soweit die Mitteilung
durch Übermittlung der Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen
Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen die Informationen einer hervorgehobenen
und deutlich gestalteten Form;

die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren Recht der Versicherer der Aufnahme
von Beziehungen zu Ihnen vor Abschluss des Versicherungsvertrages zugrunde legt;

das auf den Vertrag anwendbare Recht, eine Vertragsklausel über das auf den Vertrag
anwendbare Recht oder über das zuständige Gericht;

die Sprachen, in denen die Vertragsbedingungen und die in diesem Abschnitt genannten
Vorabinformationen mitgeteilt werden, sowie die Sprachen, in denen sich der Versicherer
verpflichtet, mit Ihrer Zustimmung die Kommunikation während der Laufzeit dieses
Vertrages zu führen;

einen möglichen Zugang für Sie zu einem außergerichtlichen Beschwerde- und
Rechtsbehelfsverfahren und gegebenenfalls die Voraussetzungen für diesen Zugang;
dabei ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass die Möglichkeit für Sie, den Rechtsweg zu
beschreiten, hiervon unberührt bleibt;

Name und Anschrift der zuständigen Aufsichtsbehörde sowie die Möglichkeit einer
Beschwerde bei dieser Aufsichtsbehörde.

Ende der Widerrufsbelehrung
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Beratungsdokumentation 
(BD BFV 01-2024ad)

Die Advanced Bikes GmbH, Hafenallee 61, 63067 Offenbach, vermittelt die Versicherung Advanced 
Care Premium für die ELEMENT Insurance AG. 

Gesprächsanlass/ Ihre Absicherungswünsche: 

Sie möchten Versicherungsschutz für Ihr Fahrrad/E-Bike/Pedelec. Versichert werden sollen nach Ihrem 
Wunsch die Schäden infolge von Unfall, Fall, Sturz, Verschleiß und/oder Vandalismus sowie Material-
fehler und/oder eine Absicherung gegen Diebstahl des Fahrrads/ E-Bikes/ Pedelecs. 

Unsere Empfehlung:  

Wir empfehlen Ihnen den Abschluss der Versicherung Advanced Care Premium. 

Begründung der Empfehlung: 

Durch den Abschluss der Versicherung Advanced Care Premium sind Sie für den Fall eines Unfall-, Fall-, 
Sturz-, Verschleiß- und Vandalismusschadens sowie Materialfehlers und Diebstahls des im Versiche-
rungsschein dokumentierten Fahrrads/E-Bikes/Pedelecs geschützt. 

Ihre Entscheidung: 

Sie haben sich aufgrund unserer Empfehlung für den Abschluss der Versicherung Advanced Care Pre-
mium entschieden. 


